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M it rund 200.000 Mitgliedern und Spendern zählt der Bund der Steuerzahler zu den größten 
Organisationen in der Welt. Seit über 70 Jahren ist er die Interessenvertretung für alle 
Steuer zahler. Er ist unabhängig, parteipolitisch neutral und gemeinnützig.

Keine andere Organisation nimmt die Ausgaben des Staates in den Blick und achtet für die Bürger auf 
eine effiziente Verwendung des Steuergelds und eine solide Staatsfinanzierung. Gleichzeitig sieht sich 
der Bund der Steuerzahler die Einnahmen des Staates an. Er setzt sich für ein faires Maß an Belastung 
mit Steuern und Abgaben ein und prüft, ob Änderungen im Steuerrecht für die Steuerzahler ge-
recht sind und greift politisch und rechtlich ein, wenn dies nicht der Fall sein sollte.

Mit unserer Arbeit leisten wir einen Beitrag für ein besseres Gemeinwesen, denn wir

• decken Steuergeldverschwendung auf

• informieren die Öffentlichkeit

• erarbeiten Reformvorschläge

• hinterfragen Privilegien von Beamten, Politikern und Regierung

• machen Sparvorschläge für die öffentlichen Haushalte

• führen Musterprozesse

•  und stehen Bürgern und Betrieben mit zahlreichen Steuertipps  
und Serviceinformationen zur Seite

Der Bund der Steuerzahler
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Unser Schwarzbuch
Nur wir decken die Verschwendung von 

Steuergeld in dieser Form auf. Nur wir 
schauen genau hin, wenn Projekte der öffentli-

chen Hand aus dem Ruder laufen. Für unser 
Schwarzbuch recherchiert der Bund der Steuerzah-
ler jedes Jahr über 100 Beispiele eklatanter Steuer-
geldverschwendung. In unseren Analysen gehen wir 
auf die Gründe für die Verschwendung von Steuer-

geld ein und liefern der öffentlichen Hand zu-
gleich konkrete Handlungsempfehlungen. 

Damit leisten wir einen konstruktiven 
Beitrag für die bessere Verwen-

dung von Steuergeld.

Unsere Musterprozesse
Das Steuerrecht wird sehr oft geän-

dert. Gelegentlich schleichen sich dabei 
handwerkliche Fehler ein, oder der Gesetzge-

ber schießt über das Ziel hinaus. Für die Rechte 
der Steuerzahler kämpfen wir auf allen politi-
schen Ebenen und wenn es sein muss, auch vor 
Gericht. Damit der Steuerzahler zu seinem 

Recht kommt, klagen wir, wenn nötig, durch 
alle Instanzen. Jeder gewonnene Muster-

prozess ist für die Mitglieder des 
BdSt bares Geld wert.

Unsere Schuldenuhr
Die Erfolgsgeschichte unserer Schul-

denuhr begann im Juni 1995. Mit ihr ist es 
dem BdSt gelungen, die Politik für eine Schul-

denbremse zu gewinnen. Die im Grundgesetz 
verankerte Schuldenbremse ist die konsequente 
Antwort auf die steigende Staatsverschuldung 
und ihre Folgen. Echte Chancen erhalten künfti-

ge Generationen nur, wenn die Altschulden ge-
tilgt werden. So bleibt die Schuldenuhr ein 

Mahnmal für die Politik von heute.
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Aufbau des Verbandes
Der Bund der Steuerzahler ist ein Verein, der sich ausschließ-

lich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanziert. Die zen-
tralen Organe des Bundes der Steuerzahler Deutschland e. V. 

sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Verwal-
tungsrat. Von diesen Gremien gestützt organisiert sich der Mitglie-
derwille, der in den Aktivitäten, politischen Forderungen und Ser-
viceleistungen des Verbandes seinen Ausdruck findet. 

Getragen wird der Bund der Steuerzahler Deutschland e. V. von sei-
nen Mitgliedern, den 15 Landesverbänden. Das richtungweisende 
Organ ist damit die Mitgliederversammlung, die sich aus Vertretern 
aller 15 Landesverbände zusammensetzt. Inhaltliche Verantwor-
tung dafür, dass der Verband seine zentralen Aufgaben umsetzt, 
trägt der fünfköpfige Vorstand – dieser kommt einmal monatlich 
zur Sitzung zusammen.  

Die Interessen der in den Landesverbänden organisierten Mitglieder 
sind über diese Organe gebündelt und haben damit direkten Ein-
fluss auf die Arbeit des Bundes der Steuerzahler Deutschland e. V. 
Der Verwaltungsrat ist das zentrale Kontrollorgan des Vereines.  
Dieses Gremium wird aus je einem Mitglied aus den Verwaltungs-
räten der Landesverbände gebildet. Den Vorsitz hat seit Juni 2020 
Herr Dr. Helge Benecke inne.

Mit dieser Struktur und diesem Aufbau gelingt es dem Bund der 
Steuerzahler, jene Schlagkraft zu entwickeln, für die die Arbeit des 
Verbandes seit Jahrzehnten steht. Denn durch seine Verbundenheit 
zur Mitgliedschaft ist es dem Verband möglich, steuer- und finanz-
politische Themen gegenüber der Politik, Öffentlichkeit und Verwal-
tung auf die Konsequenzen für die Bürger und Betriebe herunterzu-
brechen und mit konkreten Beispielen zu unterfüttern.

Der Bund der Steuerzahler

Bundesvorstand Arbeitskreisvorsitz DSi-Vorstand

Mitgliederversammlung
wählt

berät

Landesverbände

Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Hamburg Hessen

Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen und Bremen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz

Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen

berät berät

Aufbau und Struktur des BdSt

Verwaltungsrat
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Kinderbetreuungskosten
Das müssen Eltern beachten S. 13

Statusfeststellungs-
verfahren
Nehmen Sie am Webinar teil S. 26

BdSt-Wohnnebenkosten-Ranking 2022
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AKTUELLES STEUERURTEIL

Wird ein Darlehensvertrag wegen fehlender Belehrung 
widerrufen, müssen Banken für bereits erbrachte Zins- 
und Tilgungsleistungen an den Darlehensnehmer Nut-
zungsersatz zahlen. Dies kann bei dem Verbraucher zu 
steuerbaren Kapitalerträgen führen. In einem aktuellen 
Urteil des Finanzgerichts Münster hatte ein Ehepaar 
seine drei Baudarlehen nach 10 Jahren Laufzeit wegen 
fehlerhafter Widerrufsbelehrungen widerrufen. Es kam 
zu einem Vergleich. Die Bank zahlte für die bislang ge-
leisteten Zins- und Tilgungszahlungen einen Nutzungs-
ersatz von 15.000 Euro, nahm die Versteuerung mit Ka-
pitalertragsteuer vor und zahlte die Differenz aus.
In der Einkommensteuererklärung machte das Ehe-
paar geltend, dass es sich nicht um Kapitalerträge, son-
dern um die Rückzahlung von Zinsen und Tilgungen 
handele. Das Finanzamt behandelte die 15.000  Euro 
als Kapitaleinnahmen. Die Richter des Finanzgerichts 
Münster urteilten, dass der Nutzungsersatz für die er-
brachten Zins- und Tilgungsleistungen ein Entgelt für 

eine Kapitalüberlassung darstelle (Urteil vom 15.02.2022, 
Az.: 3 K 2991/19 E). Der Verbraucher werde gestellt, als 
habe er eine verzinsliche Wertanlage getätigt. Auch sei 
nicht notwendig, dass das Ehepaar keinen Überschuss 
erzielt habe. Einmalige Leistungen können ebenfalls 
als Einnahmen aus Kapitalvermögen erfasst werden. 
Der Senat hat wegen grundsätzlicher Bedeutung die 
Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Ein Akten-
zeichen ist noch nicht bekannt.

Entschädigungszahlung der Bank ist steuerbarer Kapitalertrag 

AKTUELLES STEUERRECHT

Werden Überstundenvergütungen für einen Zeitraum 
von mehr als 12 Monaten für mehrere Veranlagungszeit-
räume geleistet, ist die sogenannte Fünftel-Regelung 
für eine ermäßigte Besteuerung zu gewähren. Als er-
mäßigt zu besteuernde außerordentliche Einkünfte 
kommen insbesondere Vergütungen für mehrjährige 
Tätigkeiten in Betracht. Eine Tätigkeit ist mehrjährig, 
soweit sie sich über mindestens zwei Veranlagungs-

zeiträume erstreckt und einen Zeitraum von mehr als 
12 Monaten umfasst. Anders als bei den Einkünften aus 
selbständiger Tätigkeit muss es sich bei den Einkünften 
aus nichtselbständiger Arbeit nicht um eine abgrenz-
bare Sondertätigkeit handeln. Es ist nicht erforderlich, 
dass die Tätigkeit selbst von der regelmäßigen Erwerbs-
tätigkeit abgrenzbar ist oder die in mehreren Veranla-
gungszeiträumen erdiente Vergütung auf einem be-
sonderen Rechtsgrund beruht.
Jede Vergütung des Arbeitnehmers für eine Tätigkeit, 
die sich über mindestens zwei Veranlagungszeiträume 
erstreckt und einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten 
umfasst, ist atypisch zusammengeballt und damit „au-
ßerordentlich“ gemäß des Einkommensteuergesetzes, 
urteilte der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil 
(VI R 10/18) vom 16.12.2021. Die Tarifermäßigung gilt nicht 
nur für die Nachzahlung von Festlohnbestandteilen, 
sondern auch von variablen Lohnbestandteilen.

Steuerermäßigung für zusammengeballte Überstundenvergütungen
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In seinem 50. Jahr wird das Schwarzbuch dringlicher gebraucht 
denn je: Die Krisen 2022 führten zu einer beispiellosen Ausweitung 
der öffentlichen Ausgaben. So stürzte sich die Politik in eine immer 
höhere Verschuldung und beschloss Kreditaufnahmen von bis zu 
500 Milliarden Euro – größtenteils zu Gunsten von Nebenhaushal-
ten und damit am Bundeshaushalt vorbei. Sogar die grundgesetzli-
che Schuldenbremse wurde in Frage gestellt. Dabei zeigt sich doch: 
Solides Haushalten ist ein Muss, um gerade in Krisen handlungsfä-
hig zu sein und Bürger und Betriebe gezielt entlasten zu können!

Diese warnende Perspektive ist für unsere Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit entscheidend. Im Jahr 2022 bedeutete das, einen Blick 
auf die Folgen der Corona-Pandemie und vor allem dann des Ukrai-
ne-Kriegs zu haben und auf den finanzpolitischen Umgang der 
neuen Bundesregierung damit. Denn angesichts einer Politik der 
Staatsverschuldung und Entlastungsmaßnahmen mit der Gießkan-
ne forderten wir Prioritäten bei den Ausgaben und grundlegende 
Hilfen wie eine Reform des Einkommensteuertarifs zur Entlastung 
der Mittelschicht. 

In diesem Sinne lieferte der Bund der Steuerzahler Fakten, Analy-
sen und Bewertungen für Print- und Onlinemedien sowie Podcasts. 
Interviews des Präsidenten, der Vorstände und der Landesverband-
schefs ergänzten Auftritte im öffentlich-rechtlichen und privaten 
Rundfunk. Neben Interviews für TV-Politikmagazine und Live-Schal-
ten in Nachrichtensendungen war Reiner Holznagel in der RTL-
Show „Mario Barth deckt auf!“ mit neun neuen Folgen zu sehen. 
Kritik, Analysen und Lösungsvorschläge lieferte Holznagel zudem in 
kritischen Gastkommentaren für auflagenstarke Tageszeitungen 
und Magazine in ganz Deutschland. 
Zu dieser Kritik gehörte auch „Das Schwarzbuch – Die öffentliche 
Verschwendung 2022/23“ mit 100 neuen Fällen, die BdSt-Präsident 

Aufklären und klare Worte:
Der Bund der Steuerzahler in der Öffentlichkeit

Holznagel bei einer Präsenz-Pressekonferenz im Oktober präsen-
tierte – nach einer SchwarzBUS-Tour quer durch Deutschland, bei 
der Holznagel „Tatorte“ der Steuergeldverschwendung mit Medien-
begleitung besuchte, und vor der SchwarzBOOT-Tour auf dem Re-
daktionsschiff „Poineer One“. In den ersten vier Tagen nach der PK 
erreichte der Verband insgesamt 423 Printartikel (inkl. dpa-Über-
nahmen). Aus der „Aktion Frühjahrsputz“ wurde 2022 das neue 
„Sparbuch für den Bundeshaushalt“ mit einer in diesen Krisenzei-
ten zuvor mehrfach aktualisierten Haushaltsanalyse und 30 Ein-
sparmöglichkeiten. Über den Steuerzahlergedenktag 2022 berich-
teten die Medien dann zum 13. Juli.

Ob in Zeitungen und Magazinen, vor der Kamera, am Mikrofon 
oder mit eigenen Publikationen wie dem Wirtschaftsmagazin „Der 
Steuerzahler“, den Onlineportalen www.steuerzahler.de und www.
schwarzbuch.de sowie unseren Social-Media-Kanälen Facebook, 
LinkedIn, Twitter und Instagram: Der Verband bringt die Interessen 
der Steuerzahler auf den Punkt. Von der DSi-Initiative zu einer Tarif-
formel 2022, dem DSi-Rundschreiben zur „Finanzierung partei-
naher Stiftungen“, dem DSi kompakt „Sondervermögen des Bun-
des: Effektives Instrument oder symbolpolitische Verschleierung?“ 
oder der neuen DSi-Reihe Impuls z. B. zu Finanzhilfen bis hin zum 
BdSt-„Wohnnebenkosten-Vergleich der Landeshauptstädte“ und 
dem BdSt-Bearbeitungs-Check „So lange warten Sie auf Ihren Steu-
erbescheid!“: Der Verband und sein angegliedertes finanzwissen-
schaftliches Institut sind Experten auch für Medienschaffende. Mit 
ihrer Berichterstattung, die auch auf unserer Arbeit basiert, errei-
chen wir die Bürger und Betriebe in Deutschland. Für sie liefern wir 
konkrete Lösungen auch vor der eigenen Kamera, vor der Reiner 
Holznagel unsere politischen Forderungen vermittelt – im neuen 
Präsidenten-Format für das „Steuerzahler“-Flipbook: „100 Sekun-
den aus Berlin“.

„In gedruckten Publikationen Erwähnung zu finden, wird vielen Kommunen 
schmeicheln. Doch in eine Schrift will praktisch niemand – ins Schwarzbuch 
des Steuerzahlerbunds. Wer dort landet, hat nämlich rasch ein Problem. Ein 
Problem der Rechtfertigung seines Handelns und Geldausgebens.“

Böblinger Kreiszeitung, 27. Oktober 2022, aus Anlass des 50. Schwarzbuchs und mit Blick auf 
unsere dortige Kritik an Planungen rund um das Sindelfinger Badezentrum.

8

Bund der Steuerzahler e. V.Bund der Steuerzahler e. V.



„Mario Barth deckt auf!“ (RTL)  

50 Jahre Schwarzbuch im Herbst 2022! Die Jubiläums-Zahl 50 fand 
sich auch in einem anderen Format wieder. Nach dem Start am 9. 
Oktober 2013 lief die RTL-Show „Mario Barth deckt auf!“ mit BdSt-
Präsident Reiner Holznagel im April 2022 zum 50. Mal über den 
Bildschirm. 
Mit Holznagels Auftritten erhalten unsere Schwarzbuch-Fälle vor 
allem aus dem Schwarzbuch-Kapitel „Verschwendung droht“ eine 
regelmäßige Medienpräsenz. So finden sich in der „STOP“-Rubrik 
und in Einspielfilmen viele Fälle unseres Rechercheverbunds, die 
von durchschnittlich 2 bis 3 Millionen Zuschauern pro Sendung ge-
sehen werden. Zunehmend lud Mario Barth Schwarzbuch-Autoren 
aus den Landesverbänden zu Bilanz-Gesprächen vor die Kamera. Im 
Studio-Panel ist Reiner Holznagel der einzige Stammgast, der von 
Beginn an und ohne Unterbrechung dabei ist. 
In diesem Jahr wurden vier Sendungen im Frühjahr (April/Mai) so-
wie fünf Sendungen im Herbst (Oktober/November) ausgestrahlt – 
neue Shows und „Best-of“-Sendungen. Neben dem BdSt-Präsiden-
ten nahmen an den von Mario Barth moderierten Shows z. B. teil: 
Ilka Bessin, Christopher Posch, Ingo Appelt, Franz Obst, Lisa Feller, 
Guido Cantz, Özcan Osar, Nicole Jäger, Detlef Steves, Joachim Llam-
bi, Ingo Appelt, Angela Finger-Erben und Jana Azizi.

„phoenix runde“ (phoenix)

Bei der Diskussion am 23. März zum Thema „Krieg, Corona, Klima – 
woher soll das Geld kommen?“ unter der Moderation von Alexan-
der Kähler sprach BdSt-Präsident Reiner Holznagel über ein nötiges 
Entlastungspaket als Alternative z. B. zu Tankrabatten im Sommer. 
Weitere Gäste: Otto Fricke (FDP), Christian Haase (CDU) und Ulrike 
Herrmann (taz).

„Auf den Punkt“/„tv.Berlin Spezial“/ 
„Tichys Ausblick“ (tv.Berlin)

Nötige Sparpolitik statt dauerhafte Schuldenpolitik! BdSt-Präsident 
Reiner Holznagel antwortete auf die Frage von Moderator Jürgen 
Osterhage am 20. Januar, was sich in der Politik ändern muss. „Rui-
niert die Finanzpolitik den Steuerzahler?“, fragte dann der Journa-
list Dr. Peter Brinkmann Präsident Holznagel, der am 18. März zum 
Bundeshaushalt 2022 sprach. Am 12. Mai interviewten Roland Ti-
chy und Co-Moderator Frank Henkel den Präsidenten zum Thema 
Inflation. Dazu nutzte Holznagel eigens im DSi errechnete Entlas-
tungsbeispiele, wenn die Politik unserem Tarifvorschlag inkl. Beach-
tung der Inflationsprognose für 2022 folgen würde. Weitere Talk-
Gäste waren Peter Hahne und Achijah Zorn.
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„REPORT MAINZ“ (ARD/SWR)

„FAKT“ (ARD/MDR)

Mit dem Bundeswehr-Sondervermögen, das am 10. Juni 2022 auch 
den Bundesrat passierte, existieren nun 28 aktive Sondervermögen 
auf Bundesebene. „Dabei stellt schon der Begriff ‚Sondervermögen‘ 
in den meisten Fällen ein Euphemismus dar, handelt es sich doch 
in erster Linie zunächst um neue Schulden, Kreditermächtigungen 
oder Ausgabenposten, die jeweils unter einem Dach, das außer-
halb des Kernhaushalts errichtet ist, gebündelt werden“: Einstieg 
des DSi kompakt zum Thema Sondervermögen – eine Recherche, 
die auch das MDR-Magazin „FAKT“ interessierte und dazu BdSt-
Präsident Reiner Holznagel für die Sendung am 18. Oktober inter-
viewte. Holznagel: „Ein Sondervermögen ist eine billige politische 
Masche, um sich der tagtäglichen Verantwortung zu entziehen, 
Prioritäten im Haushalt zu setzen.“

Für die Sendung am 26. April äußerte sich Reiner Holznagel zum 
Stellenzuwachs der Ampel-Koalition. „Fast jeder elfte Ampel-Abge-
ordnete hat ein solches Amt on top zum Mandat inne und erhält 
jeden Monat insgesamt mehr als 21.000 Euro vom Steuerzahler. 
Zugleich leiden Bürger und Wirtschaft unter der hohen Inflation, 

Ein Außen-Dreh für „extra3“: Fragen und Antworten an der Spree, 
mit Blick auf das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Der Erweiterungs-
bau ist eine Dauerbaustelle – seit mehr als einer Dekade wird ge-
baut. Eigentlich sollte das Haus mit Büros und Räumen für Bespre-
chungen, Versammlungen und Ausstellungen sowie einem öffent-
lich zugänglichen Café 2014 übergeben werden. Stand Herbst 2022, 
war dies nun für 2024 geplant. Derweil waren die Kosten explo-
diert: Zunächst waren 86 Mio. Euro veranschlagt, im Herbst war 
man bei 366 Mio. Euro angelangt, weitere Kostensteigerungen 
standen im Raum. Damit hatten sich die Kosten schon mehr als ver-
vierfacht. Wie es ein paar Monate zuvor aussah, schilderte Holzna-
gel der NDR-„Realsatire“ am 8. Juni.

„extra3“ (ARD/NDR)

Krieg, Corona, Inflation: „Die Herausforderungen dieser Zeit – Wer soll 
das alles bezahlen?“ Unter diesem Motto stand das Tagesgespräch 
live auf phoenix am 31. Mai mit BdSt-Präsident Reiner Holznagel. Was 
kostet es, was bringt es? Diese Fragen drehten sich um das 3. Entlas-

den Rekordpreisen für Energie – und dann müssen sie noch die 
XXL-Schulden der Politik tilgen. Das passt nicht zusammen, hier 
fehlt es der Politik an Feingefühl und Vorbildfunktion!“, machte der 
BdSt-Präsident in einer die Sendung ankündigenden ARD-Presse-
mitteilung deutlich. 

„phoenix-Tagesgespräch“ / „phoenix – der tag“ (phoenix)

tungspaket der Bundesregierung, das Holznagel im Live-Gespräch mit 
phoenix am 6. September unter die Lupe nahm. In einem weiteren 
Live-Talk am 25. November äußerte sich Holznagel bei „phoenix – der 
Tag“ zum soeben beschlossenen Bundeshaushalt 2023. 
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„BILD TV“ (BILD)

Zum Energie-Entlastungs-Gesetz äußerte sich BdSt-Präsident Rei-
ner Holznagel im Live-Interview am 24. März. Ein weiteres Ge-
spräch am 20. März drehte sich um die Bereinigungssitzung zum 
Bundeshaushalt 2022 und den XXL-Staat samt Stellenaufwuchs 
der Ampel. 
Im Live-Interview am 27. Juli forderte Holznagel eine Sparpolitik 
der Regierung ein, am 11. August äußerte er sich live zum Entwurf 
eines Inflationsausgleichsgesetzes durch den Bundesfinanzminis-
ter. Der geplante Erweiterungsbau fürs Kanzleramt war am 16. Au-
gust Thema.

Statements in Nachrichten-Sendungen 
(TV & Radio)

Die Schuldenpolitik im Krisenjahr 2022: Vor dem Hintergrund vor 
allem des Ukraine-Kriegs befasste sich die Pressearbeit mit politi-
schen Entlastungs-Maßnahmen und der Finanzierung aufgrund 
stets neuer Kreditermächtigungen. Eine Auswahl der Rundfunk-
Sender, mit denen BdSt-Präsident Reiner Holznagel Interviews 
führte: 

 ARD ( „Morgenmagazin“, „20-Uhr-Tagesschau“ etc., „Tagesthe-
men“, „report Mainz“, „FAKT“)
 ZDF („Morgenmagazin“, „heute“)
 phoenix (von ARD und ZDF)
  WELT TV, teils live im Studio ProSieben
  RTL/n-tv (z. B. „RTL-Aktuell“, „RTL-Nachtjournal“, „n-tv-Telebörse“)
 rbb („Abendschau“)
 MDR („Aktuell“)
 WDR 
 HR
 Servus TV

 ARD-Hörfunk
 DeutschlandRadio
 Deutschlandfunk Kultur
 rbb
 NDR
 SWR
 HR
 WDR
 BR2, BR24
 RTL Spreeradio
 BILD-Telefonaktion: „Alles wird teurer! Wo verdient der Staat mit, 
was muss die Politik tun?“
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Interviews mit Redaktionen – Zeitungen & 
Podcasts 

Ob überregionale Magazine wie Cicero, die Nachrichten-Portale 
Business Insider und FOCUS online, ob das Magazin des Arbeitge-
berverbands Gesamtmetall, Zeitungen wie das Handelsblatt, die 
Neue Osnabrücker Zeitung, Passauer Neue Presse, wiederholt die 
Augsburger Allgemeine oder der YouTube-Kanal „Finanzfluss“: In 
Steuer- und Haushaltsthemen waren wir auch in diesem Jahr ge-
fragte Interviewgäste, z. B. zu den Themen Staatsverschuldung, 
Schuldenbremse, Inflation, Einkommensteuertarif, Energie-Entlas-
tungen. „Sind hohe Steuern gut oder schlecht?“ wollten Teilnehmer 
der „Debating Europe“-Community wissen, deren Fragen Holznagel 
der Redaktion in einem Video-Interview beantwortete. Interessiert 
war auch eine bayerische Berufsoberschule an einem Präsidenten-
Interview zur Steuergeldverschwendung, hinzu kam z.B. ein Ge-
spräch mit dem Bundesbank-Magazin zum selben Thema. 

Antworten dazu lieferte Holznagel auch bei der Schwarzbus-Tour 
anlässlich der Schwarzbuch-Jubiläumsausgabe: Bei seiner 
Deutschlandtour mit Stationen früherer Steuergeldverschwen-
dungs-„Tatorte“ standen Vor-Ort-Interviews z. B. mit der Berliner 
B.Z., dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag, dem NDR, der 
Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen und der Thüringer 
Landeszeitung auf dem Programm sowie eigens anberaumte Re-
daktionsbesuche etwa bei den Badischen Neuesten Nachrichten, 
der BILD NRW oder der Westfalenpost. 

Interviews mit Zeitungsverlagen ergänzten Podcasts für das „Pio-
neer Briefing von Gabor Steingart“. Dieser stellte den BdSt-Präsi-
denten wie folgt vor: „Einer, der versucht, den Bürger vor den steu-
erlichen Folgen der Inflation zu bewahren, ist Reiner Holznagel.“ 
Der Angesprochene kritisierte: „Wir Steuerzahler sind doppelt ge-
beutelt. Der Staat dagegen ist ein Inflationsgewinner – und das 
sollte er nicht sein.“ Dieses Zitat von BdSt-Präsident Reiner Holzna-
gel wählte Unternehmer Steingart für das Aufmacher-Thema sei-
nes Morning Briefings Ende Januar vom Redaktionsschiff „The Pio-
neer One“. 

Ein weiteres Gespräch folgte im „The Pioneer Briefing“ Ende April: 
ein 10-Minuten-Talk zum Bundeshaushalt und seinen 27 Schatten-
haushalten. Nummer 28 würde das noch zu verabschiedende Son-
dervermögen Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro sein. 
Steingart kündigte seinen Gast wie folgt an: „Reiner Holznagel ist 
der Präsident beim Bund der Steuerzahler. Er ist keiner Partei, nur 
der Wahrheit verpflichtet. Zu den Sondervermögen hat er eine kla-
re Haltung“. Dann Zitat Holznagel: „Diese Sondervermögen sind 
Opium für das Volk: Man richtet sie ein und alle denken, dass jetzt 
alles gut wird. Aber mitnichten. Gerade bei der Bundeswehr müs-
sen die Anschaffungen, die jetzt gemacht werden, auch unterhal-
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Doch Gießkannen- oder Gartenschlauch-Politik kann ungerecht sein,

bekommt doch fast jeder was ab, ob er es braucht oder nicht.

LESEN SIE DAZU AUCH

INTERVIEW

TANKRABATT

INTERVIEW

Holznagel: Deswegen hätte der Staat die Energie-Subventionen anders

anpacken müssen. Es wäre besser, wenn Menschen, die dringend Zuschüsse

für ihre Gas- und Stromrechnungen brauchen, dies von sich aus dem Staat

melden und nachweisen müssen, dass sie wirklich hilfsbedürftig sind. Es ist

also falsch, dass alle diese Zuschüsse automatisch bekommen! Doch der Staat

hat für die Ausschüttung der Hilfen den einfachsten Weg gewählt, der aber

auch der teuerste und nicht der gerechteste Weg ist. 

DGB-Chefin Yasmin Fahimi: "Es gibt
viel zu tun für uns Frauen"

EXKLUSIV  Steuerzahler-Präsident
fordert: Tankrabatt nach einem…

Steuerzahler-Präsident: "Am Ende
erzeugt der Tankrabatt Verdruss üb…



ten werden. Der laufende Etat reicht dafür nicht aus. Das heißt, mit 
diesem Sondervermögen haben wir die Probleme der Bundeswehr 
nicht gelöst.“

Das XL-Inflations-Problem stand im Mittelpunkt weiterer Briefings 
mit Holznagel – Anfang Mai und Ende Oktober: „Der Staat leidet 
selbst unter der Inflation. Nicht nur, dass die Preise steigen für 
staatliche Einkaufsprogramme, sondern eben auch für Sozialtrans-
fers, Gehälter und Bauinvestitionen.“ Eine Steigerung gibt es auch 
bei der Zahl der Sondervermögen – inzwischen sind es 28. Diese 
kritisierte Holznagel im Podcast am 19. Dezember als „Nebenhaus-
halte“.

Der Präsident als Kolummnist

„Es handelt sich nicht um ein Entlastungspaket und schon gar nicht 
um ein Geschenk – für keinen Steuerzahler. Vielmehr werden drohen-
de Mehrbelastungen kompensiert und dies, bei genauer Betrachtung, 
noch nicht einmal vollständig. Dennoch ist jetzt ein Inflationsaus-
gleichsgesetz notwendig. Denn der Staat profitiert aktuell von stei-
genden Preisen und wird zum Inflationsgewinnler. Darüber hinaus 
ist die Forderung richtig, dass es weitere gezielte Maßnahmen 
braucht, um einkommensschwache Haushalte zu unterstützen. Der 
Winter wird kommen und das Gas bleibt sehr teuer. Somit sind Hilfs-
maßnahmen geboten. Um sie seriös zu finanzieren, sind ambitionier-
te Sparmaßnahmen im Bundeshaushalt zwingend nötig. Anstatt 
sich also über eine notwendige technische Anpassung des Steuerta-
rifs aufzuregen, wären Sparvorschläge konstruktiv.“

So beginnt BdSt-Präsident Reiner Holznagel seinen Kommentar für 
die Online-Plattform Business Insider zum Entwurf eines Inflati-
onsausgleichsgesetzes im August. Titel: „Much ado about nothing“, 
viel Lärm um Nichts. Kein Geschenk für Steuerzahler also. „Viel-
mehr werden drohende Mehrbelastungen nur kompensiert und 
dies, bei genauer Betrachtung, noch nicht einmal vollständig“, er-
gänzte Holznagel in seinem Beitrag für die Fuldaer Zeitung im glei-
chen Monat. Für ein echtes Geschenk an die Steuerzahler wären 
andere Maßnahmen notwendig – zum Beispiel der komplette Ab-
bau der kalten Progression durch einen an die Inflation angepass-
ten Einkommensteuertarif. 

Wiederkehrendes Thema war die Einhaltung der Regel-Schulden-
bremse. Entsprechend lautete ein Gastbeitrag für das Magazin 
„wirtschaft + studium“ im Dezember: „Die Schuldenbremse ist ein 
Generationenprojekt“ und für die Fuldaer Zeitung bereits im Janu-
ar: „Schuldenbremse statt Lieblingsprojekte“. Im Oktober führte 
Holznagel im Kommentar „Diese Krise müssen Bund und Länder 
zusammen meistern!“ auf FOCUS online aus: „Keine Umgehung 
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der Schuldenregel über intransparente Schulden-Vehikel außerhalb 
des Bundeshaushalts! Und zweitens: Aufsetzen eines radikalen 
Sparprogramms für die ausgabenfreudigen Ministerien! Regierung 
und Parlament müssen die Schuldenbremse mit Überzeugung le-
ben und nicht als Blockadeinstrument fehlinterpretieren. Die 
Schuldenbremse darf nicht länger in Misskredit gebracht werden.“ 
In Misskredit darf auch nicht der politische Wille zum Komplett-
Abbau der kalten Progression geraten! Doch immer wieder wurde 
die Notwendigkeit 2022 angezweifelt – etwa durch die neu zusam-
mengesetzten „Wirtschaftsweisen“. Passend schrieb Holznagel in 
seinem Kommentar für die Fuldaer Zeitung „Nicht einmal ignorie-
ren“ am 12. November: „Konkret wird vorgeschlagen, den Spitzen-

steuersatz zu erhöhen, einen `Energie-Soli´ für Besserverdienende 
einzuführen und den Abbau der kalten Progression zu verschieben. 
Der letzte Vorschlag würde jedoch bewirken, dass tatsächlich alle 
(!) mehr Steuern zahlen würden.“ 

Unter dem Strich denken wir an die Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler, mit deren Geld die Politik sorgsam umgehen sollte. „Auch 
mag niemand Steuern entrichten, die dann verschwendet werden. 
Deshalb gehört Steuergeldverschwendung genauso hart bestraft 
wie Steuerhinterziehung!“ Ein Credo in seinem Beitrag für den Me-
diendienst turi2, in dessen Zuge Reiner Holznagel in die „köpfe“-Ru-
brik „Der Club der Meinungsmacherinnen“ aufgenommen wurde. 

Jury-Mitglied beim 
„Wirtschaftswort des Jahres 2022“

Platz 1 belegte das Wort „Resilienz“, dann folgte die „Deindustriali-
sierung“. Als Jury-Mitglied hatte BdSt-Präsident Reiner Holznagel 
zuvor den „Doppel-Wumms“ eingebracht, ebenso den Begriff „Son-
dervermögen“, der bei der finalen Abstimmung des Gremiums 
Platz 3 belegte. Holznagel erklärte dazu: „Das drittplatzierte Wirt-
schaftswort ist ein Inbegriff der Ampel-Haushaltspolitik, die wohl-
klingend sein mag, aber nur beschönigt: Sondervermögen sind in 
Wirklichkeit Nebenhaushalte. Hier sind 100 Milliarden Euro für die 
Bundeswehr und 200 Milliarden für die Energiepreisbremsen be-
stimmt. Diese beiden ausgelagerten Haushalte verfügen über eige-
ne Kreditermächtigungen – unabhängig vom Bundeshaushalt – 
und werden die Staatsverschuldung in den kommenden Jahren 
kräftig steigen lassen.“ Neben Holznagel saßen z.B. Wolfgang Bos-
bach, Frank Thelen, Yasmin Weiß und Judith Williams in der Jury. 

„Das BdSt-Sparbuch 
für den Bundeshaushalt 2022“

„Steuerzahlerbund legt Streichliste vor: Wo Lindner Milliarden Euro 
sparen könnte.“ So titelte das Handelsblatt Ende Juni mit Blick auf 
unsere frisch gedruckte Broschüre „Das BdSt-Sparbuch für den 
Bundeshaushalt“ mit 30 Einsparbeispielen auf Bundesebene. Das 
Sparbuch – ein neues Produkt in der Nachfolge unserer Aktion 
„Frühjahrsputz“, die wir stets zum Frühjahrsbegin in im März veröf-
fentlicht hatten. Doch aufgrund der politischen Lage ab Ende Feb-
ruar hatten wir die den „Frühjahrsputz“ begleitende Haushaltsana-
lyse im Laufe des Frühjahrs bereits mehrfach aktualisiert – anläss-
lich z. B. des Energie-Entlastungs-Pakets der Ampel sowie der 
Ersten Lesung zum Bundeshaushalt 2022. Dazu folgten teils Live-
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Interviews mit WELT TV, BILD TV, HR, SWR, MDR, tv.Berlin, dem Ma-
gazin „Cicero“, den Zeitungen der FUNKE-Mediengruppe, zudem war 
BdSt-Präsident Holznagel Teilnehmer des TV-Talks „phoenix runde“, 
und die Neue Osnabrücker Zeitung führte ein großes Interview rund 
um die Sondervermögen des Bundes.
Wo ist sparen also konkret möglich? Neben dem TV-Magazin RE-
PORT MAINZ, das Holznagel interviewte, berichtete auch das Online-
Portal Business Insider zum Stellenaufwuchs der Ampel – inklusive 
unserer Grafiken zur Personal-Entwicklung der Regierung und ihren 
Verwaltungsausgaben. Auch ThePioneer hatte im Newsletter 
„Hauptstadt – Das Briefing“ über unsere Kritik samt dieser und an-
derer Einsparmöglichkeiten berichtet und zusammengefasst: „Die 
Punkte zeigen: Die Debatte darüber, was Aufgabe von Staat und 
Steuerzahler ist und was just nicht, ist spannend und herausfor-
dernd.“

Passend zur verspäteten Verabschiedung des Bundeshaushalts 2022 
Anfang Juni erschien somit das 1. BdSt-„Sparbuch“. Und das Han-
delsblatt betonte exklusiv: „Der Steuerzahlerbund macht in seinem 
‚Sparbuch‘ auf 73 Seiten Kürzungsvorschläge. Da die meisten Ausga-
ben über mehrere Jahre laufen oder dauerhaft sind, hat die Liste 
auch über den Etat 2022 hinaus Bedeutung.“

Christian Lindner: Am Freitag wird er seinen Haushaltsentwurf ins Kabinett einbringen.

dp
a

Martin Greive, Jan Hildebrand 
Berlin

Um im kommenden Jahr wieder 
die Schuldenbremse einzuhalten, 
musste Christian Lindner (FDP) 
in den vergangenen Wochen sei-

nen Kabinettskollegen viele Wünsche 
ausschlagen. Am Freitag wird der Fi-
nanzminister seinen Haushaltsentwurf 
2023 ins Kabinett einbringen. Der soll 
eine Kreditaufnahme von 9,9 Milliar-
den Euro vorsehen und damit die An-
forderungen der Schuldenbremse er-
füllen. Während der Finanzminister 
viele Zusatzforderungen der anderen 
Ministerien abwehren konnte, ist die 
Ampelkoalition von echter Sparsam-
keit jedoch weit entfernt.

Die Zusage aus dem Koalitionsver-
trag, bestehende Ausgaben zu überprü-
fen und gegebenenfalls zu streichen, ha-
ben SPD, Grüne und FDP bisher nicht 
umgesetzt. Der Bund der Steuerzahler 
hat nun den Etat für das laufende Jahr 
durchsucht. „Es wird nicht die eine 
Maßnahme geben, die keiner merkt, 
wenig Aufwand kostet – und schon ist 
unser Ausgabenproblem gelöst“, sagt 
Verbandspräsident Reiner Holznagel. 
„Im Gegenteil: Strukturelle Großpos-
ten im Haushalt müssen genauso zur 
Disposition stehen wie die unzähligen 
Kleinmaßnahmen.“ 

Viel Personal, kaum Gesetze
Der Steuerzahlerbund macht in seinem 
„Sparbuch“ auf 73 Seiten Kürzungsvor-
schläge. Da die meisten Ausgaben über 
mehrere Jahre laufen oder dauerhaft 
sind, hat die Liste über den Etat 2022 
hinaus Bedeutung. So mahnt die Steu-
erzahlerlobby auch bei den Personal-
kosten Zurückhaltung an. Der Ver-
band kritisiert, dass die Ampelkoalition 
rund 670 neue Stellen geschaffen habe, 
viele davon hochdotierte Beamtenpos-
ten.

Ohnehin gab es zuletzt einen kräf-
tigen Stellenaufwuchs. Nach Berech-
nungen des Steuerzahlbunds wurden 
in den zurückliegenden zehn Jahren in 
den Bundesministerien mehr als 
10.000 neue Stellen geschaffen. Die 
Gesamtpersonalausgaben des Bundes 
betrugen vergangenes Jahr 36,5 Milli-
arden Euro.

Als ein Beispiel für eine fragwürdi-
ge Stellenflut wird in dem Papier die 
von der Großen Koalition geschaffene 
Heimatabteilung im Innenministerium 
genannt. Sie besteht aus drei Unter-
abteilungen mit 17 Referaten und 150 
Stellen. Der Output ist nach Ansicht 
des Steuerzahlerbunds hingegen über-
schaubar: In der vergangenen Legisla-
turperiode hatte die Abteilung „H“ nur 
einen Gesetzentwurf initiiert. 

Das größte Einsparpotenzial sieht 
der Bund der Steuerzahler bei den Sub-
ventionen. Auch durch die Hilfspro-
gramme während der Coronapande-
mie hatten sie zuletzt Rekordwerte er-
reicht: Für das laufende Jahr weist der 
Subventionsbericht der Bundesregie-

rung ein geplantes Volumen von rund 
47 Milliarden Euro aus. Das ist mehr 
als doppelt so viel wie noch im Jahr 
2015, als die Subventionsausgaben bei 
knapp 21 Milliarden Euro lagen. 

„Wir wollen zusätzliche Haushalts-
spielräume dadurch gewinnen, dass wir 
im Haushalt überflüssige, unwirksame 
und umwelt- und klimaschädliche Sub-
ventionen und Ausgaben abbauen“, 
haben SPD, Grüne und FDP im Koali-
tionsvertrag vereinbart. Doch dieser 
Ankündigung seien bisher „keine kon-
kreten Taten gefolgt“, moniert Holz-
nagel. 

„Der Abbau von Steuervergüns-
tigungen und Finanzhilfen birgt große 
Einsparpotenziale und setzt Haushalts-
mittel frei, die dringend an anderer 
Stelle im Bundeshaushalt benötigt wer-
den“, heißt es im Papier des Steuerzah-
lerbunds. Als Beispiel nennt der Ver-
band die Kaufprämie für E-Autos. Im 
laufenden Jahr sind dafür rund fünf 
Milliarden Euro im Haushalt ver-
anschlagt. Finanzminister Lindner hat 
sich bereits öffentlich für ein Auslaufen 

der Kaufprämie ausgesprochen. Die
Ampelkoalition will die Subventionen
zumindest reduzieren. 

Gleichzeitig gibt es neue Subven-
tionen wie das Neun-Euro-Ticket oder
den Tankrabatt. Der Steuerzahlerbund
bezeichnet diese milliardenschweren
Ausgaben als „haushaltpolitisches De-
saster“. Grundsätzlich fordert er eine
Neuordnung der Leistungen für den
öffentlichen Nahverkehr zwischen
Bund und Ländern.

Neben den milliardenschweren
Großsubventionen findet sich im
Haushalt eine Vielzahl kleiner Finanz-
hilfen, die sich insgesamt aber zu grö-
ßeren Beträgen summieren. So kriti-
siert der Steuerzahlerbund, dass das
Bundeswirtschaftsministerium dem
Dax-Konzern Merck 3,5 Millionen
Euro bewilligt habe, um die modulare
Produktion von Spezialchemikalien zu
intensivieren. Angesichts hoher Ge-
winne könne das Unternehmen solche
Investitionen selbst tätigen, argumen-
tiert der Steuerzahlerbund. 

Ebenso stört er sich daran, dass der
Bund das „Reeperbahn-Festival“ in
Hamburg im vergangenen Jahr mit ins-
gesamt 9,6 Millionen Euro förderte.
Dass ein Wissenschaftlerteam vom
Forschungsministerium 500.000 Euro
erhält, um ein Archiv mit „authenti-
schen privaten Liebesbriefen aus zwei
Jahrhunderten“ aufzubauen, hält der
Steuerzahlerbund ebenfalls für Ver-
schwendung öffentlicher Gelder. 

Nach Holznagels Ansicht gibt es für
solche Dinge keinen Spielraum mehr.
Die Koalition müsse anfangen, im
Haushalt Prioritäten zu setzen: „Alle
Ausgaben gehören auf den Prüfstand.“

Steuerzahlerbund

Milliarden-Streichliste  
für den Finanzminister

Christian Lindner hat wiederholt Sparsamkeit angemahnt. Doch seine Kollegen 
tasten die Ausgaben nicht an. Der Steuerzahlerbund macht Vorschläge.

Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält einen 
Zoll auf das russische Öl für „die weitaus bessere 
Variante“. Ein Großteil der Rendite aus dem Öl-
geschäft würde dann nicht in Russland anfallen, 
sagte sie dem Handelsblatt. Gleichzeitig blieben 
die hohen Preise in einem solchen Fall bestehen.

Wo die Last durch die hohen Preise nicht ge-
tragen werden kann, solle der Staat unterstützen, 
forderte Grimm – allerdings nicht durch eine Ab-
senkung der Energiepreise. „Die Einnahmen aus 
den Zöllen würden hier auch Handlungsspielräu-
me geben“, sagte sie. Eine andere Lösung wäre 
die Ausweitung der weltweiten Produktion. 
Auch dies würde den Preis senken.

Karen Pittel vom Ifo-Institut hat Zweifel, ob 
die Amerikaner und Europäer auf die Solidarität 
Chinas und Indiens setzen können. Schon jetzt 
sind die Exporte nach Indien und China deutlich 
gestiegen. Wirklich wirkungsvoll wäre eine Preis-
obergrenze aber „tatsächlich nur, wenn sich alle 
Hauptabnehmer darauf einigen, und das ist für 
China und Indien aktuell nicht absehbar“, sagte 
Pittel dem Handelsblatt. 

Die EU habe zwar in der Vergangenheit für 
60 Prozent der russischen Erdölexporte gestan-
den. „Allerdings haben sich beispielsweise die 
Mengen, die Indien aus Russland importiert, 
nicht zuletzt aufgrund der Preisabschläge für rus-
sisches Erdöl in den letzten Monaten stark er-
höht“, ergänzte Pittel. Fraglich sei auch, inwie-
weit selbst innerhalb der EU Einigkeit bezüglich 
einer solchen Maßnahme zu erzielen wäre, da 
sie die Gefahr eines von Russland ausgehenden 
Importstopps stark erhöhen würde.

PCK Schwedt: Die Raffinerie 
verarbeitet fast ausschließ-

lich Öl aus der Pipeline 
„Druschba“ („Freundschaft“), 

die Öl aus Russland nach 
Deutschland bringt. 
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Strukturelle Groß posten 
im Haushalt müssen 

 genauso zur Disposition 
stehen wie die unzähligen 

Kleinmaßnahmen.

Rainer Holznagel
Präsident des Steuerzahlerbunds
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Steuerzahlergedenktag 2022

„Einen besseren, effizienteren Staat, in dem wir nicht so hoch be-
lastet werden“ forderte BdSt-Präsident Reiner Holznagel in Radio-
Interviews sowie in Print- und Online-Medien zum Steuerzahlerge-
denktag ein, der in diesem Jahr auf den 13. Juli fiel. Hinzu kam ein 
Podcast-Gespräch mit Holznagel und dem Journalisten Gabor 
Steingart für dessen ThePioneer Briefing „Business Class Edition“: 
Ein Talk unter dem Motto „Was ist in der Hauptstadt los“. Neben re-
gionalen Berichten informierten u.a. BILD auf Seite 1, BILD online, 
FOCUS online und die Redaktion von Handelsblatt online, die unse-
ren neuen Online-Rechner für den persönlichen Gedenktag einbau-
te. Auf diesem Weg kann jeder Interessierte seinen persönlichen 
Steuerzahlergedenktag errechnen (siehe auch www.steuerzahler.
de). Zudem äußerte sich Holznagel live bei WELT TV zum dazu pas-
senden Thema der belastenden Inflation: „Derzeit sorgt der Tarif 
dafür, dass ein Großteil der Mehrentgelte wegbesteuert wird und 
gar nicht so viel beim Arbeitnehmer ankommt – deshalb muss die 
kalte Progression abgebaut werden. Diese Forderung stellte auch 
die FAZ heraus: „Reiner Holznagel forderte, die Belastungsquote 
unter die 50-Prozent-Marke zu drücken. Bei der derzeitigen Rekord-
inflation gelte es, die kalte Progression im Einkommensteuerrecht 
komplett abzubauen – mit einem Tarif ‚auf Rädern‘ und auf der 
Grundlage aktueller Inflationsprognosen.“

13.07.22, 09:24 Steuer-Zahler am Gedenktag: Nur 47 Cent von jedem verdienten Euro

https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/steuer-zahler-am-gedenktag-nur-47-cent-von-jedem-verdienten-euro-18168152.html?premium 1/4
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Manfred Schäfers

Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Folgen

öherer Grundfreibetrag, aufgestockte Arbeitnehmerpauschale, Abschaung des unter
dem Kürzel EEG laufenden Aufschlags auf die Stromrechnung – alles Entlastungen, die

von der Ampel wegen der gestiegenen Preise und Kosten durchgesetzt wurden. Das Ergebnis
ist ernüchternd: Die Bürger müssen nach Berechnungen für den Bund der Steuerzahler dieses
Jahr praktisch genauso viel von jedem verdienten Euro an den Staat abführen wie 2021. Dem
Durchschnittshaushalt blieben nur 47 Cent, teilte der Interessenverband am Dienstag mit.

Bezogen auf das Jahr, bedeute dies: Erst von diesem Mittwoch
an, 11.28 Uhr, sollen die Bürger für ihr eigenes Portemonnaie
arbeiten. „Das gesamte Einkommen, das die Steuer- und
Beitragszahler vor diesem Datum erwirtschaftet haben, wurde –
rein rechnerisch – durch Steuern und Abgaben an öentliche
Kassen abgeführt“, heißt es.

Wie kommt der Bund der Steuerzahler auf diesen Wert?
Ausgangspunkt ist ein durchschnittlicher Arbeitnehmerhaushalt
mit 2,2 Personen. Unterstellt wird ein Monatsbruttogehalt von
5193 Euro. Ihm zugerechnet wird der Arbeitgeberanteil zur

Sozialversicherung von 1130 Euro. Hinzu kommen geringe Einkommen aus selbständiger
Nebentätigkeit, Vermögen wie Miete, aber auch die Energiepreispauschale von 25 Euro je
Monat und je Erwerbstätigem. Das ergibt ein Gesamteinkommen von 6474 Euro. Davon flossen

VON 1 EURO BLEIBEN 47 CENT

Ab heute arbeitet jeder Haushalt für
seinen Geldbeutel

Die Bürger müssen den Berechnungen zufolge 53 Cent von jedem verdienten Euro
an den Staat abführen. Wie kommt der Bund der Steuerzahler zu diesem Wert?

F+ PODCASTS BLOGS THEMEN TICKER ARCHIV STELLENMARKT
Wirtschaft Steuer-Zahler am Gedenktag: Nur 47 Cent von jedem verdienten Euro

Sonderseite:
Coronavirus

HERAUSGEGEBEN VON GERALD BRAUNBERGER, JÜRGEN KAUBE, CARSTEN KNOP, BERTHOLD KOHLER
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PK Schwarzbuch 2022/23

„Mit unserer Arbeit tragen wir dazu bei, dass die Bürger über die 
Ausgaben ihres Steuergelds informiert werden und dass darüber 
diskutiert wird. Dies ist der Kern einer lebendigen Demokratie! Dar-
an hat das Schwarzbuch seinen Anteil – seit 50 Jahren und auch in 
der Zukunft.“ Damit schloss BdSt-Präsident Reiner Holznagel sein 
Statement zur Pressekonferenz am 19. Oktober in Berlin. Das ZDF 
kam, die ARD mit Phoenix, MDR, SWR, der rbb, RTL, die Deutsche 
Presse-Agentur, Süddeutsche Zeitung, WELT, der Burda-Verlag. 
Noch während unserer Veranstaltung schaltete Tagesschau 24 live 
aus unserer Bundesgeschäftsstelle. 

Nach Einzel-Interviews z. B. mit dem Bayerischen Rundfunk und bei 
BILD TV endete der Schwarzbuch-Tag mit einem Live-Gespräch des 
Präsidenten in der „Abendschau“ von Radio Berlin-Brandenburg. 
Von A wie Abendzeitung München über FAZ und Neue Zürcher Zei-
tung bis zum W wie Westdeutsche Zeitung Wuppertal: Am 4. Tag 
nach der Pressekonferenz zählten wir allein 423 Print-Artikel rund 
um „50 Jahre Schwarzbuch“. 

Der PK war eine SchwarzBUS-Tour des Präsidenten zu vergangenen 
Schwarzbuch-„Tatorten“ vorausgegangen – flankiert von Redakti-
onsbesuchen vor Ort (z. B. BILD) und Interviews etwa mit der 
„20-Uhr-Tagesschau“. Nach der PK lud ThePioneer zu einem „Politi-
schen Sightseeing“ ein. Unter der Moderation von ThePioneer-
Gründer Gabor Steingart und Chefkorrespondent Rasmus Buch-
steiner sprach Reiner Holznagel zu Fällen von Steuergeldver-
schwendung entlang der Spree.

Die Schuldenuhr Deutschlands – Presse-
Statement zum WSF

Die Schuldenuhr Deutschlands und der WSF: Weil der Deutsche 
Bundestag den Wirtschaftsstabilisierungsfonds als Finanzierungs-
Vehikel für den Abwehrschirm zur Dämpfung der hohen Gas- und 
Strompreise am 21. Oktober reaktivierte, haben wir zeitgleich die 
gesamtstaatliche Schuldenuhr aktualisiert. Die dramatischen Fol-
gen des komplett schuldenfinanzierten Abwehrschirms in Höhe 
von 200 Milliarden Euro macht die Schuldenuhr Deutschlands 
transparent und für jeden Politiker und Bürger nachvollziehbar. Die 
Schuldenuhr Deutschlands sprang an diesem Tag auf 11.240 Euro 
Neuverschuldung pro Sekunde. Zum eigens anberaumten Presse-
Statement mit BdSt-Präsident Reiner Holznagel vor der Schulden-
uhr in Berlin-Mitte kamen RTL/n-tv, die Nachrichtenagentur Reu-
ters, WELT TV übertrug live und schaltete im Anschluss Holznagel 
nochmals als Interviewgast ins Live-Programm. 
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Februar

BÖB Kuratorium Kiel (11.02.2022)
Das Bündnis Ökonomische Bildung 
Deutschland setzt sich für die Verankerung 
und Stärkung von Inhalten rund um Wirt-
schaft und Finanzen an weiterführenden 
Schulen ein. Als Mitglied des Kuratoriums 
nahm Reiner Holznagel an dessen Sitzung 
in Kiel teil. Dabei kam es zu einem Gespräch 
vor Ort mit der Präsidentin der Kultusminis-
terkonferenz (KMK) und Schleswig-Hol-
steins Ministerin für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, Karin Prien.

Keynote beim Tag des Mittelstands 
(14.02.2022)
Einmal im Jahr veranstaltet der Bundesver-
band Mittelständische Wirtschaft (BVMW) 
den Tag des Mittelstands. Dabei wurden die 
Zukunftsthemen der Branche in Impulsen, 
Diskussionen und Vorträgen erörtert. Rei-
ner Holznagel hielt eine Keynote zur Steuer- 
und Finanzpolitik mit Blick auf die Heraus-
forderungen des Mittelstands. Dabei sensi-
bilisierte er unter anderem für drohende 
Belastungen durch die EU-Taxonomie.

Lions Club Berlin Kurfürstendamm 
(15.02.2022)
Der Lions Club Berlin Kurfürstendamm 
empfing Reiner Holznagel als Gast des mo-
natlich stattfinden Clubtreffens. In einem 
Vortrag stellte er die Arbeit des Bundes der 
Steuerzahler vor und gab eine Einschätzung 
zu aktuellen politischen Herausforderun-
gen. Im Anschluss gab es eine angeregte 
Diskussion, bei der sich die Anwesenden 
insbesondere für Vereinfachungsmöglich-
keiten im Steuerrecht interessierten.

März

Instagram Live mit den Jusos Hürth 
(08.03.2022)
Im einstündigen Instagram-Livestream mit 
den Jusos aus Hürth (NRW) beantwortete 
Reiner Holznagel deren Fragen zur Arbeit 
und Struktur des Bundes der Steuerzahler 
sowie zu diversen gesellschaftspolitischen 
Themen. Das Gespräch war Teil einer Serie, 
in der die Juso-Gruppe Vertreter verschie-
dener zivilgesellschaftlicher Organisationen 
vorstellt und befragt.

Bundesverband Deutscher Volks- und Be-
triebswirte e.V. (bdvb) / Global Money 
Week (28.03.2022)
Im Rahmen der Global Money Week Ger-
many veranstaltete der bdvb eine bdvb-
lounge.digital zum Thema „Staatsschulden 
und Generationengerechtigkeit”. Reiner 
Holznagel gab ein etwa halbstündiges Im-
pulsreferat zu dem Thema, woran sich eine 
lebhafte Diskussions- und Fragerunde an-
schloss. Besonders beschäftigten die Teil-
nehmer die Gefahren hoher Staatsschulden 
im Falle zukünftig steigender Zinsen.

April 

Lions Clubs Osthavelland (06.04.2022)
Der Lions Club Osthavelland empfing Rei-
ner Holznagel als Gast des monatlich statt-
finden Clubtreffens. In einem Vortrag stell-
te er die Arbeit des Bundes der Steuerzahler 
vor und gab eine Einschätzung zu aktuellen 
politischen Herausforderungen. Im An-
schluss gab es eine angeregte Diskussion, 
bei der besonders neue Herausforderungen 
der Haushalts- und Finanzpolitik durch den 
eskalierenden Ukraine-Krieg Thema waren.

Mai

Kirchlicher Prüferkongress (17.05.2022)
Wie wirksam sind die Entlastungspakete 
der Ampel-Koalition? Wie sähe ein gerech-
ter Steuertarif aus? Diese und zahlreiche 
weitere Fragen beantwortete Reiner Holz-
nagel den Teilnehmern des Kirchlichen Prü-
ferkongresses der Arbeitsgemeinschaft der 
Leitungen der kirchlichen Rechnungsprü-
fungseinrichtungen in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland. Daneben gab er ei-
nen Überblick über die Arbeit, die Ziele und 
die Erfolge des Bundes der Steuerzahler.

Panel in der Österreichischen Botschaft 
(19.05.2022)
Eine umfassende Steuerreform verpasste 
sich zu Jahresbeginn die Republik Öster-
reich. Ökologisch und sozial soll sie sein, 
Bürger und Betriebe darüber hinaus entlas-
ten. Klingt vielversprechend. Taugt das Vor-
haben also als Vorbild für Deutschland? 
Diese Frage diskutierte am 19. Mai eine 
Runde verschiedener Experten in der Öster-
reichischen Botschaft in Berlin, moderiert 
von Reiner Holznagel

Juli

Forum Soziale Marktwirtschaft 
(19.07.2022)
Um auf die Krisen der Gegenwart zu reagie-
ren, brachte die Bundesregierung in diesem 
Sommer eine Reihe von Maßnahmen auf 
den Weg: 9-Euro-Ticket, Tankrabatt, Ener-
giepreispauschale. Haben wir es dabei mit 
sinnvollen Entlastungen zu tun, oder mit 
neuen Belastungen für die Steuerzahler? 
Dazu referierte Reiner Holznagel am 19. Juli 
beim Arbeitskreis Wirtschaft der IHK Saar-
land in der Villa Lessing. Auf den Vortrag 
folgte ein Panel-Gespräch mit Heike Göbel 
(FAZ).

Der BdSt im Gespräch
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August

Rotary Club Berlin (24.08.2022)
Der Rotary Club Berlin ist nach eigenen An-
gaben der mitgliederstärkste Rotary Club in 
Deutschland - und ist stolz auf sein aktives 
Clubleben und hohes soziales Engagement. 
Am 14. August referierte Reiner Holznagel 
am Clubabend der Rotarier über die Her-
ausforderungen in der Steuer- und Finanz-
politik.

September

19. Internationales Marken-Kolloquium 
2022 (09.09.2022)
Im Kloster Seeon im Chiemgau referierte 
Reiner Holznagel am 9. September vor rund 
80 Unternehmern, Geschäftsführern und 
Vorständen der mittelständischen Wirt-
schaft. Mit einem bunten Themen-Mix aus 
der Arbeit des Bundes der Steuerzahler 
setzte er den Schlussakzent der dreitägigen 
Tagung, die sich als Forum für Vordenkerin-
nen und Vordenker im Bereich Markenfüh-
rung versteht.

Netzwerk Public Affairs (11.09.2022)
Im Netzwerk Public Affairs e.V. haben sich 
laut eigener Angabe Public Affairs Professi-
onals mit langjährigen Erfahrungen in Un-
ternehmen, Verbänden, Beratungsfirmen, 
Agenturen, Institutionen, NGOs und der 
Wissenschaft zusammengeschlossen, um 
die Interessen des Berufsstandes zu disku-
tieren und öffentlich zu vertreten. Reiner 
Holznagel gab am 11. September einen Im-
puls zur Arbeit des Bundes der Steuerzahler 
und stand den zahlreichen Teilnehmern im 
Anschluss noch für Fragen und Feedback 
zur Verfügung.

Bremer Industrie-Club (29.09.2022)
Den Aufenthalt in Bremen im Rahmen der 
“Schwarzbustour” verband Reiner Holzna-
gel mit einem Vortrag vor den Mitgliedern 
des Bremer Industrie-Clubs. Dieser vertritt 
die Interessen des produzierenden Gewer-
bes der Hansestadt und versteht sich als 
“Stimme der Industrie”. Im Anschluss an 
den Vortrag zur Steuer- und Finanzpolitik 
ergab sich eine Diskussion rund um Pro-
bleme infolge der Energiekrise.

Oktober

26. Regensburger Zukunftsforum 
(05.10.2022)
Peter Aumer, Bundestagsabgeordneter für 
die CSU, lud am 5. Oktober zum 26. Regens-
burger Zukunftsforum. Neben Reiner Holz-
nagel war auch Burkhard Balz, Vorstands-
mitglied der Deutschen Bundesbank, für 
eine Keynote zu Gast. Im Anschluss disku-
tierten beide Gäste zusammen mit Peter 
Aumer über aktuelle politische Herausfor-
derungen.

Heimatabend Düsseldorfer Jonges 
(11.10.2022)
Sie sind eine echte Institution in der nord-
rhein-westfälischen Landeshauptstadt: Die 
Düsseldorfer Jonges gibt es seit 1932 - und 
mit 3250 aktiven Mitgliedern sind sie Euro-
pas größter Heimatverein. Am 11. Oktober 
war Reiner Holznagel beim wöchentlichen 
Treffen der Jonges zu Gast und gab neben 
einem Einblick in die Arbeit des Bundes der 
Steuerzahler einen Überblick über drängen-
de steuer- und finanzpolitische Herausfor-
derungen.

Schwarzbuch-Tour an Bord der Pioneer One 
(21.10.2022)
Nicht nur eine Bustour gab es anlässlich des 
50. Jubiläum des Schwarzbuchs – in Koope-
ration mit Media Pioneer fand am 21. Okto-
ber eine Bootstour durch das Berliner Regie-
rungsviertel statt. An Bord bot Reiner Holz-
nagel den zahlreichen Besuchern eine 
Stadtrundfahrt der besonderen Art: Die 
skurrilsten Fälle von Steuergeldverschwen-
dung entlang der Spree ließ er Revue pas-
sieren und klärte auf, was aus ihnen gewor-
den ist.

November

09.11.2022: Verbandstag des Steuerbera-
terverbandes Sachsen e.V. 
Der Steuerberaterverband Sachsen über-
nimmt die Interessenvertretung von über 
1100 Berufsangehörigen der steuerbera-
tenden und wirtschaftsprüfenden Berufe 
gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Medien 
und Kammern. Für den Verbandstag des 
Vereins hielt Reiner Holznagel einen Fest-
vortrag zu grundsätzlichen und aktuellen 
Fragestellungen rund um die Finanz- und 
Steuerpolitik.

23.11.2022: Zukunftsforum 2023 - Fried-
rich-Naumann-Stiftung
Das “Zukunftsforum 2023” der Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) 
stand im Zeichen der Frage: “Marktwirt-
schaftliche Agenda oder noch mehr Staat 
und Hilfspakete?” Reiner Holznagel disku-
tierte zusammen mit Verena Bentele vom 
Sozialverband, sowie Christoph Meyer MdB 
auf dem Panel “Wohlstand und sozialer 
Frieden: Impulse für eine faire Steuer- und 
Abgabenpolitik”.
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30.11.2022: Bundesverband Deutscher 
Mittelstand
Der Bundesverband Deutscher Mittelstand 
e.V. wurde 1994 gegründet und ist ein un-
abhängiger, verbandsübergreifender und 
überparteilicher Unternehmensverband, 
der die Interessen der mittelständischen 
Unternehmen in Deutschland vertritt. Rei-
ner Holznagel referierte bei einer Versamm-
lung des Verbands am 30. November unter 
anderem zu steuerpolitischen Herausforde-
rungen für den Mittelstand.

Dezember

13.12.2022: Wirtschaftsrat der CDU e.V., 
Landesverband Baden-Württemberg
Mit über 2.600 Unternehmern repräsentiert 
der Landesverband Baden-Württemberg 
des Wirtschaftsrats der CDU den mittel-
ständisch geprägten Branchenmix Baden-
Württembergs. Bei einer morgendlichen 
Web-Talk Veranstaltung am 13. Dezember 
beantwortete Reiner Holznagel unter ande-
rem die Frage, welcher Bedeutung der 
Schuldenbremse noch zukommt, ange-
sichts der zahlreichen neu beschlossenen 
Sondervermögen.

13.12.2022: Schweriner Steuerforum 2022 
(IHK Schwerin)
Auf Einladung des BdSt Mecklenburg-Vor-
pommern, zusammen mit der Industrie- und 
Handelskammer zu Schwerin und dem Steu-
erberaterverbandes, referierte Reiner Holz-
nagel zur Frage, ob die deutsche Steuer- und 
Finanzpolitik für die aktuellen Herausforde-
rungen richtig aufgestellt sei. Dabei ging er 
auf die Situation der Haushalte in Bund und 
Ländern ein und erläuterte die Gestaltungs-
möglichkeiten der künftigen Politik.
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Das Schwarzbuch 
Die öffentliche Verschwendung 2022/23 

100 beispielhafte Fälle von Steuergeldver-
schwendung haben wir für das 50. 
Schwarzbuch recherchiert. Dabei zeigen 
wir im Schwarzbuch 2022/23, was im Um-
gang mit Steuergeld schiefläuft. Wir be-
richten über Fälle von teuer bis skurril, de-
cken neue Fälle auf und bleiben am Ball, 
wie es mit den bereits bekannt geworde-
nen Verschwendungen weitergeht. Nicht 
zuletzt haben wir Erfolge zu verzeichnen, 
bei denen durch die Intervention des BdSt 
weitere Verschwendung von Steuergeld 
verhindert werden konnte.

Im diesjährigen Fokus-Kapitel lassen wir 
50 Jahre Schwarzbuch Revue 

passieren. Dabei wird deut-
lich, dass wir mit unserem 
„Schwarzbuch der öffentli-
chen Verschwendung“ seit 
50 Jahren einen wichtigen 
Beitrag für mehr Transpa-
renz öffentlicher Ausgaben 

leisten und die Diskussion 
über einen sparsamen 

und wirtschaftlichen 
Einsatz von Steuer-

geld fördern. Als 
Teil der akti-

ven Bürger-
gesell-

schaft 
tra-

gen wir damit zu finanzpolitischen Diskus-
sionen bei und fördern somit das demo-
kratische Staatswesen.

Diese Diskussionen sind in unserer Demo-
kratie nötiger denn je. Wir sind geplagt 
von akuten Problemen wie der Inflation, 
einem Krieg in Europa, der Pandemie und 
einer drohenden Rezession. Gleichzeitig 
stehen wir vor mittel- und langfristigen 
Herausforderungen wie einer alternden 
Bevölkerung und dem erklärten Ziel der 
Bundesregierung, die Dekarbonisierung 
der Volkswirtschaft politisch weiter voran-
zutreiben. Damit weder die akuten noch 
die langfristigen Herausforderungen die 
öffentlichen Haushalte überlasten, liegt 
der Fokus des Bundes der Steuerzahler 
stärker denn je auf der bestmöglichen Ver-
wendung der öffentlichen Gelder. Dies er-
fordert nicht nur Prioritäten bei den Aus-
gaben, sondern eben auch das Verhindern 
von Verschwendung.

50 Jahre Schwarzbuch zeigen: Das 
Schwarzbuch erfährt nicht nur in den Me-
dien große Aufmerksamkeit. Die Recher-
chen und Bewertungen des Bundes der 
Steuerzahler werden auch in der Politik 
wahrgenommen – beispielsweise von den 
Abgeordneten, die sich mit der Kritik aus-
einandersetzen. So werden Beispiele von 
Steuergeldverschwendung immer wieder 
auch im Bundestag, den Landtagen und 
den kommunalen Parlamenten themati-
siert. Und unsere Recherchen regen auch 
weitere Nachforschungen durch Bürger 
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an. Für viele Mitglieder des Bundes der 
Steuerzahler, die durch ihre Unterstützung 
die Recherchen und das Schwarzbuch erst 
ermöglichen, sind Transparenz, Sparsam-
keit und eine effiziente Verwaltung wichti-
ge Gründe, bei unserem Verband mitzu-
machen.

Öffentliche Ausgaben transparent zu ma-
chen, gehört seit der Gründung 1949 zum 
Selbstverständnis des Bundes der Steuer-
zahler. Bereits da lenkten wir die Aufmerk-
samkeit auch auf ein Thema, das viele Ver-
antwortliche lieber im Dunkeln lassen 
würden: die Verschwendung von Steuer-
geld. Dazu gab der Verband zunächst lose 
Blattsammlungen mit einzelnen Fallbei-
spielen heraus. 1973 veröffentlichte der 
BdSt dann die erste gebundene Fallsamm-
lung über die „öffentliche Verschwen-
dung“. Bereits 1974 trug die Broschüre den 
Untertitel „Ein Schwarzbuch des Bundes 
der Steuerzahler“. Der Anlass war eine Dis-
kussion um leere öffentliche Kassen und 
drohende Steuererhöhungen gewesen. 
Das erklärte Ziel des Verbands war, aufzu-
zeigen, dass es außer Steuererhöhungen 
noch andere Möglichkeiten gibt, öffentli-
che Ausgaben zu finanzieren – nämlich 
mit sparsamem und wirtschaftlichem Um-
gang mit dem Geld der Steuerzahler. 
Denn: Wer Steuern zahlt, will Sparsam-
keit!
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Über die unterschiedlichen Medien-
kanäle erreicht der Bund der Steuer-
zahler über das Jahr verteilt mehre-

re Millionen Menschen. Darunter finden 
sich Mitglieder, Bürger, die den Verband un-
terstützen oder sich einfach für die Ver-
bandsarbeit interessieren, Medienvertreter 
und Politiker. Die Schwarzbuch-Homepage 
ist dabei das Aushängeschild des Verban-
des für das Thema Steuergeldverschwen-
dung.
Welche skurrilen Fälle von Steuergeldver-
schwendung es vor der eigenen Haustür 
gab oder in welchen, teilweise kuriosen, 
Unternehmen Länder und Kommunen  

finanziell engagiert sind – all das ist auf 
der Seite www.schwarzbuch.de zu lesen. 
Immer brandaktuell und pointiert sind 
hier die neuesten Verschwendungsfälle 
nachzulesen und das während des ge-
samten Jahres mit neuen Fällen und  
Updates zu den Fällen des gedruckten 
Schwarzbuchs.

Viele Menschen lesen das Schwarzbuch 
und die Verschwendungsfälle gerne von 
unterwegs, das zeigen die Zahlen:  
Mehr als die Hälfte der Nutzer liest www.
schwarzbuch.de mit mobilen Geräten.  
Im Mitgliederbereich auf steuerzahler.de 

Schwarzbuch digital
schwarzbuch.de und  
„Steuerwächter“-Newsletter

finden die Mitglieder die gesamte 
Schwarzbuch-Historie zum Download 
und profitieren von weiteren themen-
bezogenen Inhalten.

Mit dem „Steuerwächter“-Newsletter in-
formiert der BdSt zudem monatlich über 
aktuelle Verschwendungsfälle und The-
men rund um die öffentlichen Haushalte. 
Die wachsende Zahl von Abonnenten er-
hält neben Updates zur Steuergeldver-
schwendung und unserer Schuldenuhr 
News zur Politikfinanzierung sowie  
unseren Recherchen zu fragwürdigen 
Subventionen.
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Schwarzbuch digital
schwarzbuch.de und  
„Steuerwächter“-Newsletter

50 Jahre Schwarzbuch – 
Jubiläumstour 
Mit dem Schwarzbus der Verschwendung auf der Spur 

„Top, macht weiter so“ sagte der junge Mann an der Autobahnrast-
stätte, reckte beide Daumen in die Höhe und ging seine Tankrech-
nung begleichen. „Wo habt Ihr denn den Barth gelassen?“, fragten 
die Bauarbeiter an der Anklamer Kirche interessiert. „Ihr macht ei-
nen guten Job“, sagten auch die Mitarbeiter des Cafés, in dem Rei-
ner Holznagel in Vilshofen eine Pause auf der Schwarzbus-Tour ein-
legte. Der Schwarzbus erregte Aufmerksamkeit. Überall wo der Bus 
mit Reiner Holznagel und seinen Kollegen aus den Landesverbän-
den in den Sommermonaten 2022 auftauchte, war das Interesse 

groß. Bürger und Medien verfolgten genau, welche Verschwen-
dungsfälle der Bus ansteuerte und was der Bund der Steuerzahler 
zum Sachverhalt zu sagen hat.
Auf Einladung der Landesverbände reiste Reiner Holznagel zu ein-
samen Orten, belebten Plätzen, Brücken und Tunneln der Republik. 
Er reiste zu jenen Orten, die die Landesverbände mit viel Detailwis-
sen und dem geübten Blick für die Verschwendung von Steuergeld 
ausgewählt haben. Sie besuchten die skurrilsten Verschwendungs-
fälle der Republik:

Rund um die skurrilsten Fälle von Steuer-
geldverschwendung in der Hansestadt 
hatte der BdSt Hamburg zu einer Stadt-
rundfahrt geladen. An Bord erfuhren die 
zahlreichen Teilnehmer nicht nur die wich-
tigsten Recherche-Details zu teuren Aus-
gabe-Sünden – Reiner Holznagel erläuter-
te auch, was das Schwarzbuch im Kampf 
gegen Steuergeldverschwendung konkret 
bewirkt. 

Ärger an der Kieler Förde: Warum kauft die Landesregierung mit Steu-
ergeld ein Gebäude – und hat gar keinen Verwendungszweck dafür? 
Reiner Holznagel und Dr. Aloys Altmann haken nach.

Für 20 Mio. Euro verbreiterte die Stadt 
Bremen die Fahrbahn unter einer Ei-
senbahnbrücke. Statt den Verkehr 
besser fließen zu lassen, wurden die 
zwei neu gewonnenen Fahrspuren 
umgewidmet – als Parkplatz! 
Das i-Tüpfelchen bei diesem 
Schwarzbuchfall ist ein auf-
wendiges Gutachten, das die 
Stadt im Anschluss in Auftrag 
gab. Was es damit auf sich 
hat, erfährt Reiner Holznagel 
von Carl Kau vom Landesver-
band Niedersachsen-Bremen. 

Um die Finanzen der Stadt An-
klam ist es nicht gut bestellt: 

Der Haushalt ist defizitär, 
der Investitionsstau groß. 
Trotzdem treibt die Stadt 

den Neubau eines neu-
en, 25 Mio. Euro teuren 
Museums voran. Eine 

Ursache für die ho-
hen Kosten ist die 
neue Turmspitze, 
eine aufwendige 
Konstruktion aus 

Stahl und Glas. 
Reiner Holzna-
gel war vor Ort 
und warnt mit 
den Kollegin-
nen vom BdSt 

Mecklenburg-
Vorpommern: Hier 

droht Steuergeldverschwen-
dung!
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Nicht nur Sitzgelegenheit, sondern „zugleich Gestaltungsobjekt 
und Kunstwerk“, so beschreibt die Stadt Hanau ihren „Hafenbal-
kon”. Über Kunst lässt sich zwar streiten, auf der Hand liegt aber: 
Der praktische Mehrwert des 80.000 Euro teuren Bauwerks ist ge-
ring. Um einen Balkon handelt es sich bei dem rostigen Koloss 
nämlich nicht! Reiner Holznagel hat sich das kuriose Ärgernis mit 
Joachim Papendick vom BdSt Hessen angeschaut. 

Dem Idyll zum Trotz: Auch im Rheintal, an der Loreley, gibt es öf-
fentliche Projekte, über die wir nur mit dem Kopf schütteln können. 
In St. Goar hat man sich eine derartig kostspielige Aussichtsplatt-
form geleistet, dass man mit dem Geld sämtliche Schulden der 
Stadt hätte tilgen können. Wie es dazu kam, erfragt Reiner Holzna-
gel bei seinen BdSt-Kollegen vor Ort – und besucht im Anschluss 
die Landeshauptstadt Mainz. Auch dort steht ein teures Ärgernis 
mit besonderer politischer Bedeutung. 

Flache, breite Stufen, ein Wasserspiel auf der einen Seite, ein groß-
zügiger stufenloser Auf- und Abgang auf der anderen Seite – so 
präsentiert sich die Freitreppe, die vom Hagener Rathaus hinunter 
an die Volme führt. Allerdings auch nicht viel weiter. Von einem 
holprigen Pfad am Uferrand abgesehen, führt die Treppe ins Nichts. 
Satte 930.000 Euro hat sich die überschuldete Stadt Hagen in 
Nordrhein-Westfalen den Bau einst kosten lassen. Reiner Holznagel 
hat den Fall mit Bärbel Hildebrand vom Landesverband Nordrhein-
Westfalen Revue passieren lassen.

Ein trauriger Klassiker im Schwarzbuch: Die Soda-Brücken. Auch an 
der Ortsausfahrt von Gottenheim steht ein solches Kuriosum. 2012 
wurde die Brücke für rund 1,1 Mio. Euro gebaut und wartet seit-
dem auf ihren Anschluss an das Straßennetz. Wann das passieren 
soll? Reiner Holznagel hat sich bei Eike Möller und den Kollegen 
vom Landesverband Baden-Württemberg erkundigt.

Über mangelnde Aufmerksamkeit können sich die Haselmäuse im 
bayerischen Vilshofen nicht beschweren. Um den Lebensraum der 
kleinen Nager nicht zu gefährden, hat man ihnen eigens eine Brü-
cke gebaut. Sie soll der Querung einer neuen Umgehungsstraße 
dienen. Kosten für die Steuerzahler: 93.000 Euro. Ob die Mäuse das 
Bauwerk zu schätzen wissen? Zusammen mit Maria Ritch vom Lan-
desverband Bayern hat Reiner Holznagel nachgesehen.

8 Mio. Euro Steuergeld wurden in Dessau für eine Fischtreppe aus-
gegeben. Doch trotz stolzem Preis funktioniert die Anlage nicht! 
Ralf Seibicke vom BdSt Sachsen-Anhalt berichtet im Vor-Ort-Ge-
spräch mit Reiner Holznagel von teuren Planungsfehlern und 
nennt günstigere Alternativen.

Schwarzbuch-Rückblende skurril: Vor 19 Jahren hat der Berliner Se-
nat das Sport- und Erholungszentrum (SEZ) im angesagten Berlin-
Friedrichshain verkauft – zum Schnäppchenpreis von nur 1 Euro. 
Wie der Streit um den Deal eskalierte und sogar vor Gericht lande-
te, erklärt Alexander Kraus vom BdSt Berlin im Gespräch mit Reiner 
Holznagel.

Die Stationen wurden in Videos festgehalten und können auf 
www.schwarzbuch.de gesehen werden.
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Der Krisenmodus ging 2022 weiter – 
neue Herausforderungen
Wir sind wichtiger Ansprechpartner für 
Arbeitnehmer und Unternehmer

Nachdem 2021 die Corona-Krise die 
Wirtschaft voll im Griff hatte, folgte 
im Jahr 2022 die nächste Krise – der 

Ukraine-Krieg. Für Unternehmen und Bür-
ger bedeutete dies nach 2 Jahren Corona 
und Einschränkungen Verteuerungen in al-
len Bereichen. Die Inflation stieg auf ein nie 
da gewesenes Hoch, vor allem und eigent-
lich nur wegen steigender Energiepreise. 
Benzin, Diesel, Öl und Strom stiegen auf 
Preise, die Deutschland bisher so nicht 
kannte. In der Folge verteuerten sich Waren 
und die gesamten Lebenshaltungskosten. 
Die Wirtschaft und die Politik sind somit 
von einer Krise nahtlos in eine neue Krise 
übergegangen. Viele Betriebe standen auch 
in diesem Jahr vor Herausforderungen auf-
grund steigender Preise und damit verbun-
dener Einbußen. Ohne weiteres lassen sich 
steigende Preise nicht weiterreichen. Und 
wenn doch, dann haben die Verbraucher 
nicht die Möglichkeit, die steigenden Preise 
zu finanzieren und schränken sich ein.

Der BdSt hat sich 2022 stets dafür einge-
setzt, dass zielgerichtete und nachhaltige 
Entlastungen für Bürger und Unternehmen 
diskutiert und beschlossen werden. Haupt-
thema aber ist und war dabei der Abbau 
der kalten Progression und die Rückgabe 
der Steuereinnahmen aus der steigenden 
Inflation. Der Staat ist hier in erster Linie 
Gewinner. Die Steuereinnahmen aus Um-
satz- und Lohnsteuer steigen und das ob-
wohl die Steuerzahler nicht leistungsfähi-
ger werden.

Insbesondere hier setzte sich der BdSt uner-
müdlich ein, damit die Grundfreibeträge 
und damit insgesamt der Einkommensteu-
ertarif angepasst werden, so dass die Steu-
erlast bei den Steuerzahlern sinkt. Und 
auch das mit Erfolg. Für das Jahr 2022 wur-
de der Grundfreibetrag rückwirkend ange-
hoben und für 2023 und 2024 der gesamte 
Einkommensteuertarif an die gestiegene 
Inflation angepasst. So werden dem Steuer-
zahler die erhöhten Steuereinnahmen zu-
rückgegeben. Wohl gemerkt: Das ist kein 
Geschenk, sondern ein Muss. Deshalb un-
verständlich, warum darüber so lange in 
der Politik diskutiert wurde. 

2022 war aber auch die Corona-Krise vor al-
lem in den Steuerbüros noch nicht abge-
schlossen. Hier mussten weiterhin die zu-
sätzlichen Aufgaben bewältigt werden, wie 
z. B. Unternehmenshilfen beantragen oder 
abrechnen. Hinzu kam die zusätzliche 
Mammutaufgabe der Abgabe der Grund-
steuerwerterklärungen. Der BdSt hat sich 
daher weiter dafür eingesetzt, die Fristen 
für die Steuererklärungen und Jahresab-
schlüsse 2020 und der folgenden Jahre bis 
2023 zu verlängern. Mit Erfolg: Die Fristen 
für die Erklärungen 2020 und 2021 in steu-
erberatenden Fällen wurden bis Ende Au-
gust des jeweiligen übernächsten Jahres 
verlängert. Für die Erklärungen ab 2022 
werden die Fristen nach und nach auf die 
ursprüngliche Abgabefrist bis Ende Februar 
des übernächsten Jahres zurückgeschmol-
zen. 

Auch im Jahr 2022 war der BdSt gefragter 
Ansprechpartner bei Solo-Selbstständigen, 
Betrieben und Arbeitnehmern, wenn es um 
Maßnahmen zur Überwindung der Corona-
Krise und nun der Ukraine- oder Energie-
Krise ging. Mit den von der Bundesregie-
rung im Frühjahr und Herbst 2022 be-
schlossenen Entlastungspaketen, wie die 
Energiepreispauschale oder Inflationsaus-
gleichsprämie, entstanden unzählige Fra-
gen der Steuerzahler.

Aber auch die Verpflichtung zur Abgabe der 
Feststellungserklärungen zur Ermittlung 
der Grundsteuerwerte für alle Grundstücke 
in Deutschland (knapp 40 Mio.) stellte die 
Eigentümer vor große Herausforderungen. 
Wir richteten Hotlines ein, standen auf Ver-
anstaltungen für Fragen zur Verfügung und 
waren hier gefragter Ansprechpartner für 
Presse und Medien. 

Im Vordergrund stand für uns aber weiter 
die Information der Öffentlichkeit. Der BdSt 
veröffentlichte laufend neues Servicemate-
rial zur Energiepreispauschale, Grundsteu-
erreform und zu den Entlastungspaketen in 
der Krise. Wegen der ständigen Verände-
rungen und Anpassungen wurden diese 
Materialen laufend ergänzt und aktuali-
siert. Insgesamt wurde der Service sehr gut 
nachgefragt und diente zur Aufklärung von 
Verbrauchern und Unternehmern. Eine ei-
gene Seite für die Grundsteuer auf der 
Homepage stellte die Informationen rund 
um die Grundsteuerreform zusammen. 
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Entlastungen im Rahmen 
der Ukraine-Krise erreicht

Seit Jahresbeginn und in Folge der Ukraine-Krise steigen die 
Energiekosten. Wir setzten uns ständig dafür ein, dass steuer-
liche Entlastungen beschlossen werden. Insbesondere die ho-

hen Spritpreise belasten Pendler, die auf das Auto angewiesen sind. 
 
Im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes wurde die Anhebung 
der Entfernungspauschale auf 38 Cent ab dem 1. Kilometer rück-
wirkend für 2022 sowie die Anhebung des Werbungskosten-
pauschbetrags auf 1.200 Euro beschlossen. Aus unserer Sicht ein 
erster Erfolg. Allerdings muss hier noch mehr geschehen. Die Ent-
fernungspauschale muss auf mind. 45 Cent ab dem 1. Kilometer 
angehoben werden. Auch andere Pauschalen benötigen eine Anhe-
bung. Hier wurde im Jahressteuergesetz noch nachgebessert. 

Weitere Steuerentlastungen, insbesondere im Energiesektor, wur-
den diskutiert und beschlossen. So wurde die Energiesteuer auf 
Benzin und Diesel temporär im Jahr 2022 gesenkt. Um den stei-
genden Preisen beim Heizen entgegenzuwirken, sank die Umsatz-
steuer ab 1. Oktober auf Gas und Fernwärme temporär bis März 
2024 auf 7 %. Hier war der BdSt erfolgreich, aber das reicht natür-
lich nicht. Die Mehrwertsteuer sollte für alle Heizstoffe auf den re-
duzierten Satz gesenkt werden.

Der BdSt setzte sich vor allem für den Abbau der kalten Progression 
ein. Dies führt bei allen Steuerzahlern, gerade bei einer stark an-
steigenden Inflation, zu Entlastungen. So wurde mit dem Steuer-
entlastungsgesetz zunächst der Grundfreibetrag rückwirkend für 
2022 erhöht. Der BdSt wurde hierzu im Rahmen der Anhörung vor 

dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages als Sachver-
ständiger im April 2022 gehört. Eine weitere Anpassung erfolgte 
im Inflationsausgleichsgesetz.

Ebenfalls im Steuerentlastungsgesetz 2022 wurde eine Energie-
preispauschale für Erwerbstätige beschlossen. Diese betrug 
300 Euro und wurde im September an Erwerbstätige mit Einkünf-
ten aus Arbeitslohn und gewerblichen oder selbstständigen Ein-
künften ausgezahlt. Die Auszahlung an Arbeitnehmer nahmen die 
Arbeitgeber vor. Der BdSt machte hierbei die Politik und das BMF 
auf Unstimmigkeiten aufmerksam und forderte bereits im Früh-
jahr eine Ausweitung auch für Rentner. Diese wurde dann im 
Herbst 2022 nachgeholt. Im Rahmen der Anhörung vor dem Fi-
nanzausschuss des Bundestages haben wir vorgetragen, dass Ar-
beitgeber nicht in die Vorfinanzierung der Pauschale gehen dürfen. 
Zudem haben wir auf widersprüchliche Regelungen im Entwurf 
hingewiesen. Der Gesetzeswortlaut wurde entsprechend ange-
passt. Auch war uns wichtig, dass mehrfache Auszahlungen ver-
mieden werden. Insgesamt sollte eine zielgerichtete Unterstützung 
gefunden werden. Nach der Gesetzesverkündung haben wir zahl-
reiche Anwendungsfragen an das Bundesfinanzministerium ge-
stellt. Wir haben gefordert, dass eine FAQ-Liste erstellt wird. Diese 
wurde im Juni erstmalig veröffentlicht und laufend angepasst. 
Zahlreiche unserer Fragen wurden hier aufgenommen und ent-
sprechend unserer Vorschläge beantwortet. Ebenso haben wir Info-
Services erstellt, die einen Überblick über die einzelnen Maßnah-
men zur Entlastung geben. Für die Medien wurden zahlreiche Be-
rechnungen und Vergleiche erstellt.
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BdSt-Erfolg: stärkerer Abbau der kalten Progression 

Bereits im Steuerentlastungsgesetz 2022 im Frühjahr konnten 
wir erreichen, dass rückwirkend für das Jahr 2022 der Grund-
freibetrag angehoben wurde. Auch dies war auf unsere stän-

dige Forderung, die kalte Progression abzubauen, zurückzuführen. 
Als Sachverständige zu diesem Gesetz, in der Anhörung vor dem Fi-
nanzausschuss, wiesen wir bereits darauf hin, dass die vorgeschla-
genen Entlastungen im Frühjahr 2022 nicht ausreichen und weite-
re folgen müssen. Insbesondere muss der gesamte Einkommen-
steuertarif angepasst werden. 

Mit dem Inflationsausgleichsgesetz im Herbst 2022 konnten wir 
weitere Anpassungen am Tarif erreichen. Auch in der Anhörung vor 

dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages forderten wir 
eine stetige jährliche Anpassung des Tarifs an die Preisentwicklun-
gen. Schlussendlich wurde der zunächst vorgelegte Entwurf für eine 
Anpassung des Tarif 2023 nachgebessert. Die Politik hat höhere und 
damit realistische Inflationsraten im Einkommensteuertarif berück-
sichtigt, damit die hohen Steuereinnahmen aus der Inflation an die 
Bürger zurückgegeben werden. Dass jetzt für den Einkommensteu-
ertarif 2023 eine Inflationsrate von 7,2 statt 5,8 Prozent berücksich-
tigt werden soll, ist nach BdSt-Ansicht aber nur das Mindeste, was 
die Ampelkoalition tun muss. Streng genommen hätte auch noch 
der Einkommensteuertarif 2022 an die galoppierende Inflation an-
gepasst werden müssen. Wir bleiben hier natürlich dran.

BdSt-Erfolg: Verlängerung der Abgabefristen für 
Steuererklärungen 2020 und 2021 sowie zur Grundsteuer

Der Verband hat sich erfolgreich wei-
ter dafür eingesetzt, dass die Frist 
zur Abgabe der Steuererklärungen 

für das Jahr 2020 und 2021 im Rahmen des 
4. Corona-Steuerhilfegesetzes verlängert 
wurde. Nach einer Umfrage zu den Fristen 
und einem eigenen Fristenkonzept, welches 
das langsame Abschmelzen der verlänger-
ten Fristen ab 2022 vorsah, wurden die Ab-
gabefristen für die Steuererklärung 2020 
sowie für die folgenden Jahre bis 2024 ver-
längert.

Im Rahmen der Stellungnahmen zu diesem 
Gesetz forderten wir dies mit Erfolg ein: Er-
klärungen für 2021 mussten für nicht steu-
erberatende Steuererklärungen erst am 

31. Oktober/1. November 2022 beim Fi-
nanzamt eintreffen. Für die steuerberaten-
den Fälle konnten wir erreichen, dass die 
Frist für das Jahr 2020 bis 31. August 2022 
und für das Jahr 2021 bis Ende August 
2023 verlängert wurde. Wegen der Corona-
Pandemie und der Abgabe der Grundsteu-
ererklärungen waren viele Steuerzahler und 
auch die Steuerkanzleien voll ausgelastet 
Präsident Holznagel schrieb erneut die Jus-
tizministerin an, um auch eine Verlänge-
rung der Offenlegungspflicht für Jahresab-
schlüsse 2021 zu erreichen. 

Maßgeblich eingefordert und unterstützt 
haben wir auch, dass die Frist zur Abgabe 
der Grundsteuererklärungen von Ende Ok-

tober 2022 auf Ende Januar 2023 verlän-
gert wurde. Die neue Grundsteuer ist und 
war ein Ärgernis für viele der Millionen 
Grundstückseigentümer, die sich von der 
Politik nicht ausreichend über die kompli-
zierte Grundsteuererklärung („Feststel-
lungserklärung“) informiert fühlen. Die Ver-
längerung der Frist war notwendig, weil 
viele Eigentümer die notwendigen Daten 
für die Erklärung erst beschaffen mussten. 

Auch die vielen Fragen an unsere, 4-Monate 
geschaltete Hotline, zeigten, die Eigentü-
mer sind größtenteils mit den Formularen 
überfordert. Unser Infomaterial hierzu war 
und ist sehr gefragt und wurde ständig er-
weitert und aktualisiert.
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Auch die während der Corona-Krise beschlossenen Steuerer-
leichterungen für das Arbeiten im Homeoffice wurden im 
Rahmen des 4. Corona-Steuerhilfegesetzes zunächst für das 

Jahr 2022 verlängert. Der BdSt forderte eine unbefristete Anwen-
dung der Homeoffice-Pauschale und brachte das hierzu erarbeitete 
Positionspapier im Rahmen mehrerer Stellungnahmen erfolgreich 
ein. Denn im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2022 wurde die 
Entfristung ab dem Jahr 2023 umgesetzt. Erfolgreich waren wir 
auch bei der Anpassung der Pauschale. So steigt diese ab dem Jahr 
2022 von 600 Euro auf 1000 Euro. Und auch die Voraussetzungen 
für die Geltendmachung der Pauschale wurden vereinfacht. Insge-

Homeoffice-Pauschale gilt unbefristet
BdSt-Erfolg: Erhöhung der Pauschale

Reform des Abzugs des 
häuslichen Arbeitszimmers 
BdSt-Erfolg: Pauschale wird eingeführt 

Der BdSt erarbeitete ein Positionspapier zum Abzug der Kos-
ten eines Homeoffices und des häuslichen Arbeitszimmers. 
Hierbei wurden auch Anpassungen für den Abzug der Auf-

wendungen des häuslichen Arbeitszimmers gefordert. Im Rahmen 
des Jahressteuergesetzes 2022 wurden Vorschläge des BdSt über-
nommen. So wurde der bisherige Maximalbetrag von 1.250 Euro 
in eine ab 2023 gültige Pauschale in gleicher Höhe umgewandelt. 
Damit entfällt der Belegnachweis für die Kosten des häuslichen 
Arbeitszimmers. Dies bedeutet weniger Bürokratie für die Steuer-
zahler.

samt ein Erfolg für den BdSt. Damit können Menschen, die zu Hau-
se arbeiten, fünf Euro pro Arbeitstag als Werbungskosten absetzen 
und zwar unabhängig davon, ob ihnen zu Hause ein separates Ar-
beitszimmer zur Verfügung steht oder lediglich ein Arbeitsplatz. 
Für das Jahr 2022 gilt noch die Gesamtsumme von 600 Euro, also 
120 Tage pro Jahr. Ab dem Jahr 2023 gelten dann 1000 Euro. 
Im Rahmen des Jahressteuergesetzes wurden zudem weitere Pau-
schalen angehoben, wie der Sparerpauschbetrag und der Auszubil-
dendenfreibetrag. Der BdSt erarbeitete in seinen Stellungnahmen 
eine Tabelle, in der aufgezeigt wurde, welche Pauschalen seit Jah-
ren nicht angepasst wurden.

Steuerformulare für 2022 verbessert
BdSt-Erfolg: Formulare verständlicher

Der Verband hat sich für die Verbesserung der Einkommen-
steuerformulare eingesetzt – mit Erfolg. In der Anlage N 
wurden die Erläuterungen zu den Zeilen 42 und 43 (Auf-

wendungen für Arbeitsmittel) bezüglich der Abschreibung von ge-

ringwertigen Wirtschaftsgütern (Begriffs-nennung und Zeitpunkt 
der Geltendmachung) und auch zur Abschreibung von Anschaf-
fungskosten für Computer und Software zum besseren Verständnis 
wie folgt verfasst: 
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Verlängerung der Frist für 
Grundsteuererklärungen erreicht
Zahlreiche Informationen erstellt und Fragen beantwortet – 
Musterverfahren geplant

D ie ab Juli 2022 abzugebenden Erklärungen zur Feststellung 
der neuen Grundsteuerwerte beschäftigten den Verband 
stark. Aufgrund der Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts 

muss die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 auf Basis einer neuen 
Grundstücksbewertung festgesetzt werden. Die Hälfte der Länder 
wird bei der Neubewertung auf das Bundesmodell zurückgreifen. 
Wir haben zahlreiches Informationsmaterial für die Mitglieder er-
stellt. Auf der Homepage wurde eine FAQ-Katalog und Berech-
nungsbeispiele sowie Erklärungen und Informationen rund um die 
Grundsteuer eingestellt. Die vielen Serviceanfragen zu diesem The-
ma wurden in einer Hotline über fast 4 Monate beantwortet. Ins-
besondere Fragen zum Portal Elster oder Fragen, welche Angaben 
in welchem Formular oder Feld anzugeben sind, wurden vielfach 
beantwortet. Das Infomaterial wurde so ständig erweitert und ak-
tualisiert. Der BdSt war zudem gefragter Ansprechpartner bei den 
Medien und der Presse. 

Der BdSt setzte sich dafür ein, dass die Erklärungsfristen über 
Oktober 2022 hinaus verlängert wurden. Mit Erfolg. Nunmehr 
können die Eigentümer ihre Erklärungen bis Ende Januar 2023 
beim Finanzamt einreichen. Bezüglich der Abgabe der Erklärun-
gen auf elektronischem Weg setzte sich der BdSt dafür ein, dass 
insbesondere die Seite „grundsteuererklaerung-fuer-privateigen-
tum.de“ erweitert wurde und die Angaben zum Grundstück hier 
durch mehr Eigentümer übermittelt werden können. 

Der BdSt unterstrich weiterhin, dass Wohnen nicht durch höhere 
Grundsteuern teurer werden darf. Die im Gesetzgebungsverfah-
ren versprochene Aufkommensneutralität wird ständig eingefor-
dert. Dies wird sich aber erst im Jahr 2025 zeigen. 

„Arbeitsmittel, die höchstens 800 Euro (ohne Umsatzsteuer) gekos-
tet haben, können Sie in dem Jahr voll als Werbungskosten abset-
zen, in dem Sie diese angeschafft haben (sogenannte geringwerti-
ge Wirtschaftsgüter). Sind die Anschaffungskosten höher als 
800 Euro, müssen Sie diese auf die Jahre der üblichen Nutzungs-
dauer verteilen. Die Anschaffungskosten für Computer und Soft-

ware können im Jahr der Anschaffung vollständig abgezogen wer-
den.“

Außerdem hat der BdSt auf die Notwendigkeit hingewiesen, die er-
haltene Energiepreispauschale in der Anleitung Anlage SO zu er-
läutern. Eine Erläuterung wurde hier ebenfalls aufgenommen.

Der Bund der Steuerzahler plant, zusammen mit dem Verband 
Haus & Grund, Musterverfahren gegen die Bewertung im Rah-
men der Feststellungserklärungen zur Ermittlung des Grund-
steuerwertes zu unterstützen. Hierfür wurden entsprechende 
Bescheide geprüft und Sachverhalte ausgewählt. Prof. Dr. Gregor 
Kirchhof wurde beauftragt, ein entsprechendes Gutachten anzu-
fertigen. Hier wird die Anwendung der Bodenrichtwerte und der 
Mietpauschalen untersucht und bewertet.
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Reform der Verzinsung 
für Steuerzahlungen
BdSt-Erfolg: niedrigerer Zinssatz

Meinung des Bundesverbandes gefragt
BdSt gibt Stellungnamen an das Bundesverfassungsgericht ab

Erneut wurde der Verband im Jahr 2022 um die fachliche Ein-
schätzung gebeten. Angefragt wurde unsere Meinung in 
6 Verfahren. Hier ging es unter anderem um Fragen zur Ver-

steuerung von Einkünften nach § 50d EStG (Treaty Override) im 

Im Sommer 2021 urteilte das Bundesver-
fassungsgericht, dass die Höhe der Zin-
sen für Nachzahlungen und Erstattun-

gen von Steuern von 6 Prozent im Jahr zu 
hoch und damit verfassungswidrig ist. Die 
Richter ordneten aber eine Fortgeltungs-
wirkung für Zeiträume bis 2018 an. Ab 
2019 muss eine Neuregelung gefunden 
werden. Diese musste bis Juli 2022 in Kraft 
getreten sein. Der BdSt hatte hierzu eben-
falls eine Musterklage unterstützt, diese 

ruhte aber bis zur Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts und wurde dann 
zurückgenommen. Dennoch ein Erfolg für 
den Verband, wir haben jahrelang die zu 
hohen nicht marktgerechten Zinsen kriti-
siert. 

Im Nachgang zu diesem Urteil erarbeitete 
der BdSt ein Positionspapier für eine neue 
Zinsregelung ab 2019. Das Papier wurde 
mit Abgeordneten diskutiert und an das 

BMF gesandt. Im Rahmen des Gesetzge-
bungsverfahren war der BdSt als Sachver-
ständiger in der Anhörung des Finanzaus-
schusses im Mai 2022 geladen und trug sei-
ne Forderungen vor. Schlussendlich wurde 
der Zinssatz auf 0,15 Prozent im Monat (1,8 
Prozent im Jahr gesenkt). Erreicht werden 
konnte, dass zumindest für bereits erhalte-
ne Zinsen für Steuererstattungen ein Ver-
trauensschutz galt. So mussten Steuerzah-
ler erhaltene Zinsen nicht zurückzahlen.

DBA Irland und DBA Italien, um die Versteuerung von Ausgleichs-
zahlungen bei Austritt aus VBL nach § 40b EStG in 2 Verfahren 
sowie die Anwendung des Verlustabzugs nach § 8c KStG und der 
Zinsschranke nach § 4h EStG. 

Bearbeitungszeiten in der 
Finanzverwaltung
Der BdSt-Tempocheck
So lange dauert es bis zum Steuerbescheid!

Der BdSt machte auch 2022 den 
Check, in welchem Bundesland die 
Steuerzahler am längsten auf ihre 

Steuerbescheide warten und wo es beson-
ders schnell geht. Je nach Bundesland un-
terscheiden sich die Bearbeitungszeiten der 

Steuererklärungen. Deshalb fragt der Bund 
der Steuerzahler jedes Jahr bei der Finanz-
verwaltung nach – für den aktuellen Check 
wurden alle Steuererklärungen in den Blick 
genommen, die bis zum 31. Dezember 
2021 eingereicht worden waren. Die 

schnellsten Finanzämter Deutschlands gibt 
es in Berlin – und die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler in Brandenburg mussten 
im Durchschnitt am längsten warten. Im 
Durchschnitt belegt Berlin den Spitzenplatz 
zum fünften Mal in Folge: Dort mussten die 
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Steuerzahler im Schnitt nur 33 Tage auf ih-
ren Steuerbescheid warten. Mit 35,1 Tagen 
schaffte es Hamburg vom vierten wieder 
auf den zweiten Platz. Die meiste Geduld 
mussten Bürger in Brandenburg aufbrin-
gen: Dort brauchte es von der Abgabe der 
Einkommensteuererklärung bis zum Be-
scheid im Durchschnitt rund 48 Tage. Damit 
wurde Brandenburg deutlich langsamer 
und fiel vom Mittelfeld auf den letzten 
Platz ab. Bremen, Hessen und Baden-Würt-
temberg waren mit rund 46 Tagen kaum 
schneller. Lediglich Nordrhein-Westfalen 
meldete keine konkreten Zahlen: Das Bun-
desland teilte nur mit, dass es zwischen „2 
Wochen und 6 Monaten“ brauche, um 
Steuererklärungen zu bearbeiten.

Die Bundesländer haben sich bei der Bear-
beitungsdauer im Vergleich zum Vorjahr ei-
nander angenähert: Zwischen dem Spitzen-
reiter und dem langsamsten Bundesland 
beträgt der Unterschied bei der Bearbei-
tungszeit inzwischen noch 15 Tage – im 
Jahr zuvor lagen zwischen dem erst- und 
letztplatzierten Bundesland (damals Berlin 
bzw. Thüringen) noch 25 Tage. Dennoch 
halten wir die Unterschiede zwischen den 
Finanzämtern nach wie vor für zu groß. 
Konkretes Beispiel: In der Kategorie „Sonsti-
ge Personen“ benötigte Brandenburg als 
letztplatziertes Bundesland im Schnitt 56 
Tage und damit 21 Tage länger als der Spit-
zenreiter Berlin. Somit müssen die Steuer-
zahler im Brandenburgischen deutlich län-

ger auf eine mögliche Erstattung von zu viel 
bezahlten Steuern warten als die Haupt-
städter. 

Während die Finanzbeamten im Jahr 2020 
(für das Veranlagungsjahr 2019) bundes-
weit rund 14,5 Prozent der Einkommen-
steuererklärungen nicht mehr manuell erle-
digen mussten, betrug die sogenannte Au-
tofall-Quote in unserem aktuellen Check 
2021 für das Veranlagungsjahr 2020 schon 
rund 16,2 Prozent. 
Das Ranking rief ein großes Interesse bei 
Medien und unseren Mitgliedern hervor. 
Deshalb lautet unser Appell: Die Bundes-
länder auf den hinteren Rängen müssen 
sich anstrengen und aufholen.

BdSt bringt Expertenmeinung ein
Stellungnahmen zu wichtigen 
Verwaltungsschreiben abgegeben

Auch im Jahr 2022 brachte der BdSt sein Fachwissen und 
die Vorschläge der Steuerzahler ein, wenn es um die Aus-
gestaltung neuer Verwaltungsschreiben geht. Diese sog. 

BMF-Schreiben dienen den Finanzämtern als Grundlage für die 
Beurteilung von Sachverhalten. Deshalb ist es wichtig, Problem-

punkte aus der Praxis vorab anzusprechen und die Verwaltungs-
schreiben entsprechend steuerzahlerfreundlich anzupassen. Im 
Fokus standen 2022 vor allem FAQs zur Energiepreispauschale, 
Inflationsausgleichsprämie oder allgemeine Fragen noch im Zu-
sammenhang mit der Corona-Krise.
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Seit Jahren streiten die Fraktionen um 
eine Reform des Bundeswahlrechts, 
um das inzwischen größte demokra-

tisch gewählte Parlament der Welt zu ver-
kleinern. Laut Wahlgesetz sollen nur 598 
Abgeordnete im Hohen Haus sitzen, fak-
tisch sind es in dieser Wahlperiode schon 
historische 736 Mandate, die Gesamtkos-
ten des Bundestags von mehr als 1,1 Mrd. 
Euro mitverursachen. Bereits seit Jahren 
drängt der BdSt auf eine grundlegende 
Verkleinerung des Bundestags – im Zwei-
felsfall sind 500 Abgeordnete genug. Die 
damit verbundene Wahlrechtsreform darf 
aus Verbandssicht keine verfassungsrecht-
lichen Zweifel aufkommen lassen und 
muss für das Parlament einen feste Man-
dats-Obergrenze vorsehen – damit das 
Wahlrecht für die Wähler berechenbar ist!

Auch die Ampel-Koalition misst einer Wahl-
rechtsreform Priorität bei, hat sie das The-
ma doch fest im Koalitionsvertrag veran-
kert. Im Sommer 2022 hat die Wahlrechts-
kommission des Bundestags dann auch mit 

XXL-Bundestag verkleinern – 
konsequent und rechtssicher! 

Mehrheit der Ampel-Koalition ein neues 
Modell vorgeschlagen, das punktgenau bei 
598 Abgeordneten landet. Im Vergleich zu 
früheren Vorschlägen ist dies ein deutlicher 
Fortschritt: Damit würde eine feststehende 
Bundestagsgröße eingeführt, sodass die 
Wähler bei Stimmabgabe bereits wissen, 
wie groß das Parlament am Ende sein wird. 
Zudem sahen frühere Reformvorschläge 
aus der Politik zumeist Bundestagsgrößen 
zwischen 630 und 690 Abgeordneten vor – 
das aktuelle Ampel-Modell geht deutlich 
darüber hinaus. 
Doch das Modell ist höchst strittig, da es 
nicht jedem Wahlkreisgewinner den Direkt-
einzug in den Bundestag garantiert, wes-
halb sich die Unions-Fraktion sperrt – diese 
favorisiert eigene Ideen, die den Bundestag 
auf Basis des sogenannten Grabenwahlsys-
tems ebenfalls bei 598 Mandaten deckeln 
würden. Fazit: Bei beiden Ansätzen soll es 
keine Überhang- und Ausgleichsmandate 
mehr geben – der Bundestag bekäme eine 
feste Mandats-Obergrenze und würde da-
durch dauerhaft auf die gesetzliche Soll-

Größe von 598 Mandaten limitiert. Verfas-
sungsrechtliche Zweifel sind indes ange-
bracht und müssen zwingend ausgeräumt 
werden.

Unser Appell an die Fraktionen lautet da-
her: Der Bundestag muss durch eine Re-
form effizienter, sparsamer und das Wahl-
recht für die Wähler endlich wieder bere-
chenbar werden – der Wähler als 
Souverän muss im Mittelpunkt des Wahl-
rechts stehen, nicht die Egoismen der Par-
teien! Auch die auf Schulden basierende 
Krisenpolitik der Ampel-Koalition sollte 
den Gesetzgeber und damit den Bundes-
tag zwingen, einen Eigenbeitrag zur Kri-
senbewältigung zu leisten. Gegenüber 
Bürgern, Wählern und Steuerzahlern steht 
die Politik hier in der Pflicht. Nötig ist eine 
Rosskur zugunsten der Parlamentarischen 
Demokratie! Klasse statt Masse muss wie-
der im Vordergrund stehen. Wenn Bürger 
Effizienz und wirtschaftliches Handeln un-
seres Staates einfordern, darf sich das Par-
lament davon nicht ausnehmen.
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Seit inzwischen 27 Jahren sensibilisiert 
die Schuldenuhr des Bundes der Steu-
erzahler mit ihren markanten roten 

Ziffern Gesellschaft und Politik für die Fol-
gen der Staatsverschuldung. Mit Ausbruch 
der Corona-Pandemie 2020/2021 erreichte 
das Neuverschuldungstempo der Schulden-
uhr mit einem zeitweise fünfstelligen Zu-
wachs je Sekunde eine bis dahin ungeahnte 
Geschwindigkeit. 

Doch auch nach der Akutphase Pandemie 
2020/2021 kommt sie nicht zur Ruhe. Be-
reits zu Anfang 2022 tickte unsere Uhr mit 
einer staatlichen Neuverschuldung von 
3.650 Euro pro Sekunde im historischen 
Vergleich schnell, dennoch deutlich langsa-
mer als in den Krisenjahren 2020 und 2021. 
Vor allem die Haushalte der Länder und 
Kommunen kamen wieder in ruhigeres 

Getrieben wird das Verschuldungstempo 
fast ausschließlich vom Bund, der seinen 
Kernhaushalt und vor allem zunehmend di-
verse Sondervermögen mit Krediten und 
Kreditermächtigungen flutet. In absehbarer 
Zeit werden mehr als 70 Prozent der Staats-
verschuldung auf die Bundesebene entfal-
len, damit verbunden ist ein Schuldenstand 
allein des Bundes von 2.000 Mrd. in trauri-
ger Reichweite. 

Damit steigt und steigt auch die Staatsver-
schuldung insgesamt. Lag sie vor Krisenbe-
ginn Anfang 2020 bei rund 1.900 Mrd. Euro, 
schnellte sie bis Mitte 2022 auf 2.344 Mrd. 
Euro in die Höhe – Tendenz weiter drastisch 
steigend. Damit ergibt sich im selben Zeit-
raum rechnerisch eine Zunahme der Pro-
Kopf-Verschuldung um rund 5.300 Euro auf 
inzwischen deutlich mehr als 28.000 Euro.

Die Schuldenuhr Deutschlands 
tickt im Rekordtempo

Fahrwasser und auch der Bund drosselte 
seine Neuverschuldungspläne – wenn auch 
auf hohem Niveau. Doch die erhoffte Trend-
wende währte nur kurz. Mit Ausbruch des 
Ukraine-Kriegs und explodierender Energie-
kosten kam die Politik zur exzessiven Ver-
schuldung zurück, um ein Entlastungspaket 
nach dem anderen zu schnüren, der Bun-
deswehr zur Materialertüchtigung 
100 Mrd. Euro Kredite bereitzustellen und 
schließlich 200 Mrd. neue Schulden für eine 
Gas- und Strompreisbremse aufzunehmen. 

Die Reaktion der Schuldenuhr auf diese 
Schuldenmisere: Ein neuer Rekord beim se-
kündlichen Zuwachs der Staatsverschul-
dung! Seit Ende Oktober erhöht sich die 
deutsche Staatsverschuldung im Jahr 2022 
rechnerisch um 11.240 Euro je Sekunde – so 
schnell wie nie zuvor.

Bundeshaushalt in der Krise – die Ampel 
setzt auf maximale Verschuldung

Je schneller unsere Schuldenuhr tickt, desto schlechter geht es 
den Staatsfinanzen. Das war sozusagen die Faustformel für die 
beiden Pandemie-Krisenjahre 2020 und 2021. 2022 sollte es 

eigentlich besser werden, auch wenn bereits früh bekannt war, 
dass das dritte Jahr in Folge die grundgesetzliche Schuldenbremse 
im Notlagen-Modus laufen würde. Doch die frisch vereidigte Am-
pel-Regierung schuf von Anfang an Fakten, die zur Aushöhlung der 
Schuldenbremse führen. 

Im Herbst 2022, noch kein Jahr im Amt, verantwortete sie schon ei-
nen Schulden-Wumms von 500 Mrd. Euro. Neben einer Schulden-
aufnahme von rund 140 Mrd. Euro zur Finanzierung des Bundes-
haushalts 2022 hatte die Ampel bereits als erste Amtshandlung 
Ende 2021 beschlossen, 60 Mrd. Euro eigentlich nicht mehr benötig-
te Kreditermächtigungen, die ausschließlich zur Bewältigung der 

Pandemie gedacht waren, für Klimaprojekte zur Seite zu legen – in 
verfassungsrechtlicher Hinsicht ein äußerst bedenklicher Akt. Hinzu 
kommen 100 Mrd. Euro zur Ertüchtigung der Bundeswehr, die an 
der Schuldenbremse vorbeigeschleust und überwiegend erst in den 
nächsten Jahren realisiert werden, sowie zuletzt 200 Mrd. Euro für 
den Energiepreis-Abwehrschirm.

Dieser Abwehrschirm soll bis Mitte 2024 aktiv sein und, wie so oft 
in letzter Zeit, über einen Nebenhaushalt – dem Wirtschaftsstabili-
sierungsfonds WSF – abseits des regulären Bundesetats finanziert 
werden. Die Ampel nimmt hierfür noch 2022 bis zu 200 Mrd. neue 
Schulden auf, obwohl die meisten Mittel erst 2023/2024 benötigt 
werden – wiederum ein verfassungsrechtlich bedenklicher Vorgang, 
zumal frühzeitig viel Geld ins Schaufenster gestellt wurde, ohne zu-
gleich ein schlüssiges und beschlussfähiges Entlastungskonzept für 
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BdSt-Sparbuch 2022
Vorschläge zur Sanierung des Haushalts 

W ie jedes Jahr, hat der BdSt auch 
2022 die Ausgaben- und Schul-
denentwicklung des Bundes de-

tailliert analysiert und Sparvorschläge für 
die einzelnen Ressorts erarbeitet. Die bisher 
als „Aktion Frühjahrsputz“ bekannte Publi-

Bürger und Betriebe in der Hand zu halten. Das BdSt-Fazit: Die Kri-
senpolitik der Ampel ist fixiert auf schnelle Schulden, mit möglichst 
großen und runden Zahlen!

Die Konsequenz: Durch die zusätzliche Schuldenaufnahme von 200 
Mrd. Euro per Fingerschnipp, steuert der Bund 2022 abermals auf 
eine absolute Rekord-Neuverschuldung von bis zu 340 Mrd. Euro zu. 
Die Schuldenuhr Deutschlands springt daher auf den höchsten 

Wert ihrer 27-jährigen Geschichte 
– auf ein sekündliches Verschul-
dungstempo von 11.240 Euro.

Die neuen Schulden des Ab-
wehrschirms sind nach den 

Regeln der Schuldenbremse 
tilgungspflichtig. Doch die-
se Tilgungspflicht darf nicht 
isoliert betrachtet werden, 
da bereits die Notlagen-
Schulden des Bundeshaus-
halts der Krisenjahre 2020 
bis 2022 ab 2028 Tilgungs-
lasten von rund 12 Mrd. 
Euro pro Jahr verursachen. 
Die Schulden des Ab-

wehrschirms kommen ab 
2031 mit mehr als 6 Mrd. 
Euro jährlich hinzu, und 
schließlich sollen auch 
die 100 Mrd. Euro Schul-

den des Bundeswehr-
Sondervermögens ab dann 

getilgt werden. In Summe läuft 
der Bund aufgrund der exzessiven 

Verschuldung im kommenden Jahr-
zehnt auf eine Tilgungslawine von mehr 

als 20 Mrd. Euro jährlich zu – und das über knapp 30 Jahre hinweg! 
Insgesamt ist der Bund durch seine Schuldenbeschlüsse der Jahre 
2020 bis 2022 verpflichtet, in Zukunft 678 Mrd. Euro Kredite zurück-
zuzahlen!
Der BdSt forderte deshalb einen radikalen Kurswechsel! In vielen 
Sondervermögen des Bundes schlummern geparkte Schulden, mit 
denen Ausgaben in künftigen Jahren finanziert werden sollen – so 
die Verbandskritik. Anstatt den Verschuldungsrahmen des Bundes 
abermals übereilt um 200 Mrd. Euro zu erweitern, sollten stattdes-
sen diese längst vom Bundestag beschlossenen, aber bisher nicht in 
Anspruch genommene Kredite und Kreditermächtigungen zur Fi-
nanzierung der Energiepreisbremse eingesetzt werden. Zugleich be-
darf es einer konsequenten Sparpolitik. Bei einem Großteil der Re-
gierung und des Bundestags scheint weiterhin die Illusion vorzu-
herrschen, dass öffentliches Geld unbegrenzt verfügbar sei. Doch 
werden die negativen Folgen des Wechsels von der Steuer- hin zur 
Schuldenfinanzierung viel zu wenig berücksichtigt. Dabei steigen 
die Zinslasten für den Bundesetat in atemberaubendem Tempo – 
von vier Mrd. Euro 2021 auf mehr als 40 Mrd. im kommenden Jahr. 
Die milliardenschweren Zinslasten für den WSF und das Bundes-
wehr-Sondervermögen kommen sogar noch hinzu!

Bisher sind aber keine ernsthaften Sparanstrengungen sichtbar, da-
mit der Bundeshaushalt durch freiwerdende Mittel einen Eigenbei-
trag zur Krisenbewältigung leisten kann. Im Gegenteil: Viele Minis-
terien arbeiten weiterhin im Ausgaben-Modus der Vor-Corona-Jah-
re, als Steuergeld-Quellen noch reichlich sprudelten. Verstärkt 
wurde diese Ausgaben-Mentalität dann durch schuldenfinanzierte 
Programme in den Pandemiejahren. Um die grundgesetzliche 
Schuldenbremse nicht ins Leere laufen zu lassen und für anstehen-
de Tilgungspflichten gewappnet zu sein, müssen alle Ausgaben neu 
bewertet und streng priorisiert werden. Es kann nicht sein, dass alle 
Bundesausgaben einfach weiterlaufen, als wenn es keine Krise 
gäbe. Denn jetzt herrscht die Krise, weshalb auch jetzt alle finanziel-
len Reserven mobilisiert werden müssen, ohne sich ausschließlich 
in neue Schulden zu flüchten – so die Forderung des BdSt.

kation, hat dieses Jahr einen Relaunch er-
fahren und wurde unter dem Titel „BdSt-
Sparbuch“ der Öffentlichkeit präsentiert. 

Unter dem BdSt-Mikroskop zeigen sich 
enorme Konsolidierungsbedarfe für den 

Bundeshaushalt. Dieser ächzt weiter unter 
hohen Ausgaben – die Ampel führt die Aus-
gabenflut der großen Koalition ungebremst 
fort. Die Schuldenbremse kann der Finanz-
minister ab 2023 nur deshalb einhalten, 
weil er in großem Stil Schulden am Kern-
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haushalt vorbei aufnimmt, Tilgungspflich-
ten zur Rückführung von pandemiebeding-
ten Notkrediten in die Zukunft verschiebt, 
nahezu vollständig die noch bestehende 
Rücklage von 48 Mrd. Euro zum Stopfen von 
Haushaltslöchern einsetzt – das alles, trotz 
hoher Steuereinnahmen für den Bund!

Der Bund leidet deshalb nicht unter einem 
Einnahmenproblem, sondern unter einem 
anhaltenden Ausgabenproblem, weshalb 
die Ampel-Koalition ein Rotstift-System in 
Angriff nehmen muss. Im Koalitionsvertrag 
haben SPD, Grüne und FDP immerhin selbst 
klargestellt, dass alle Ausgaben auf den 
Prüfstand kommen, der Haushalt neu prio-
risiert und Kürzungen vorgenommen wer-
den. Davon ist bisher aber nichts zu sehen. 

Ansatzpunkte, den Etat zu stutzen, gibt es 
aus Verbandssicht reichlich – in jedem Etat 
schlummern hohe Potenziale. Anfangen 
kann der Haushaltsgesetzgeber – der Bun-
destag – gleich bei sich selbst. So kostet al-

lein der exklusive Fahrdienst für die Abge-
ordneten in Berlin gut 13 Mio. Euro. Die 120 
bereitgestellten Limousinen kutschieren die 
Abgeordneten auf Abruf kreuz und quer 
durch Berlin. Das summiert sich auf über 
100.000 Fahrten im Jahr – Taxifahren wäre 
günstiger. Ebenso steht den Abgeordneten 
ein jährliches Budget von insgesamt rund 
33 Mio. Euro zur Verfügung, um bis zu 
280.000 interessierte Bürger aus den Wahl-
kreisen nach Berlin einzuladen. Das Bun-
despresseamt organisiert die großen Fahr-
ten von bis zu vier Tagen samt Sightseeing, 
Übernachtung und Essen. Die Berlin-Besu-
cher zahlen dafür: nichts. Die kürzeren Ta-
gestrips werden vom Bundestag selbst be-
zahlt und organisiert – hier wird lediglich 
ein Eigenbeitrag von 10 Euro fällig. Wir mei-
nen: Für das allgemeine Demokratiever-
ständnis und das Kennenlernen der Arbeits-
weisen von Parlament und Regierung sind 
solche Informationsfahrten ohne Frage 
sinnvoll. Doch wird der Bildungs-, Informa-
tions- und Reisewert der teuren Berlin-

Fahrten keinesfalls geschmälert, wenn sich 
die Bürger angemessenen an den Kosten 
beteiligen. Schließlich wäre da noch das 
Sachleistungskonto, über das die Abgeord-
neten Bürobedarf finanziert bekommen – 
bis zu 12.000 Euro im Jahr. Über dieses Bud-
get shoppen die Abgeordneten gerne auch 
hochwertige Kommunikationstechnik. 
2021 waren das u. a.  2.034 Tablets, Smart-
phones und Laptops, das Gros davon mit 
Apple-Logo. Schöpft jeder Abgerundete sein 
persönliches Budget aus, stehen auf der 
Gesamtrechnung 8,8 Mio. Euro. 

Auch lohnt ein Blick auf die Subventi-
onspraxis der Ministerien. Warum muss der 
Steuerzahler für konkrete Produktentwick-
lungen aufkommen, obwohl dies Aufgabe 
der Unternehmen ist? Diese Frage stellt 
sich bei Subventionen für die Entwicklung 
von Robotern, die autonom und satelliten-
gestützt Weihnachtsbäume anbauen und 
pflegen sollen – Kosten: 466.000 Euro –, für 
die umweltfreundliche Motorisierung von 
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D ie Bundesministerien scheren sich immer weniger um die 
Vorgaben des Berlin/Bonn-Gesetzes, allen voran das Justiz-
ministerium. Anstatt den Rechtsbruch zu beenden, soll wei-

teres Steuergeld Risse glätten – so die zentrale Kritik des BdSt im 
Frühjahr 2022. 

Konkret: Das Berlin/Bonn-Gesetz ist inzwischen 28 Jahre alt und 
regelt die Aufteilung der Bundesministerien zwischen Rhein und 
Spree mit der Maßgabe, dass die Ministerien mehr Arbeitsplätze in 
der Region Bonn haben müssen als in Berlin. Konkret fordert das 
Gesetz eine „dauerhafte und faire Arbeitsteilung zwischen der 
Bundeshauptstadt Berlin und der Bundesstadt Bonn“, weshalb die 
Region Bonn etliche Bundesbehörden und viele Milliarden Euro als 
Finanzausgleich erhalten hat.

Doch längst sprechen die Fakten eine andere Sprache: Das Berlin/
Bonn-Gesetz ist zu einer leeren Hülle verkommen, weil offene Ge-
setzesbrüche sowohl vom Bundestag als auch von der Regierung 
ignoriert werden. Das offenbart der aktuelle Teilungskostenbericht 
vom Frühjahr 2022, der alle 2 Jahre vom Finanzministerium erstellt 
wird. Demnach sind bereits seit 2008 mehr Ministerialbeamte in 
Berlin angesiedelt als in Bonn. Dieser Berlin-Trend hält seit Jahren 
an: Inzwischen arbeiten 71,3 % der Beamten an der Spree, nur 
noch 28,7 % in Bonn.

Nun sind die 10 in Berlin angesiedelten Ressorts nach dem Gesetz 
dazu verpflichtet, jeweils einen zweiten Dienstsitz in Bonn zu be-
treiben, und die 7 Bonner Ressorts müssen im Gegenzug eine 
Zweit-Dependance in Berlin führen. Während – was noch nachvoll-
ziehbar ist – die Berlin-Ministerien 84 % ihres Personals in Berlin 
arbeiten lassen, sind es aber bei den Bonn-Ressorts inzwischen 
auch schon 49 % Berlin-Personal! Übrigens: Die per Gesetz aufer-
legte Gratwanderung erfüllen nur 2 Ministerien, die tatsächlich 

mehr Mitarbeiter in Bonn führen als in Berlin. Die anderen 5 Bonn-
Ressorts haben ihr Personal bereits weit überwiegend nach Berlin 
umgesiedelt. Diesen Trend spiegelt auch die Einstellungspolitik 
wieder. Zwischen 2019 und 2021 verzeichneten die Ministerien 
insgesamt einen Stellenzuwachs von 1.487 Beamten – lediglich 2 
% davon waren Neueinstellungen in Bonn, 98 % hielten Einzug in 
Berlin. 

Einen eklatanten Bruch mit dem Berlin/Bonn-Gesetz offenbart der 
aktuelle Teilungskosten-bericht mit Blick auf das Bundesjustizmi-
nisterium, das per se doch für Rechtsstaatlichkeit und Gesetzes-
treue steht! Dieses Ressort mit erstem Dienstsitz in Berlin hat – aus 
rein pragmatischen Gründen – seine Zweigstelle in Bonn inzwi-
schen völlig aufgegeben. Auf BdSt-Nachfrage erklärt das Ministeri-
um, keine eigenen Liegenschaften und Büros sowie keine ministeri-
ellen Planstellen in Bonn mehr zu führen. Kurzum: Die Regierungs-
arbeit findet inzwischen ausschließlich in Berlin statt, der zweite 
Dienstsitz am Rhein wurde zu einem symbolischen Briefkasten de-
gradiert. Soweit dennoch teilungsbedingte Reisen nötig würden, 
nutze man die Büros des Bundesamts für Justiz, eine dem Ministe-
rium nachgelagerte Behörde mit Sitz in Bonn. Das Justizministeri-
um handelt also gegen ein Gesetz, das die Politik einst selbst be-
schlossen hat. Auf der einen Seite ist dies höchst kritikwürdig. Auf 
der anderen Seite zeigt dieses krasse Beispiel aber, dass dieses Ge-
setz nicht mehr praxistauglich ist und abgeschafft gehört!

Seit Jahren trommelt der BdSt für ein Aus des Berlin/Bonn-Geset-
zes, um der teuren und ineffizienten Regierungsteilung ein Ende zu 
setzen. Doch die Ampel-Regierung will weiter Steuergeld ver-
schwenden: Laut Koalitionsvertrag und Bundeshaushalt 2022 ist 
eine weitere Zusatzvereinbarung zugunsten der Region Bonn vorge-
sehen – allein für die Vorarbeiten zur Erstellung, Abstimmung und 
Verhandlung der Zusatzvereinbarung sollen 10 Mio. Euro kosten!

Sportyachten eines renommierten Yacht-
Bauers – Kosten: 1,1 Mio. Euro –, für besse-
re Filtersysteme in Waschmaschinen – Kos-
ten: 550.000 Euro –, oder für die Weiterent-
wicklung von Parkplatz-Apps – Kosten: 1,5 
Mio. Euro. Solche Beispiele lassen sich beim 
Durchforsten der Bundesausgaben in lan-
ger Reihe forstsetzen. Insgesamt gehört die 
Subventionspolitik auf den Prüfstand, die 
unter der Ampel-Regierung neue Rekordhö-
hen erreicht – die Top-10-Finanzhilfen ad-

dieren sich dieses Jahr auf 22 Mrd. Euro. 
Auch gehört das Personaltableau überprüft, 
denn die Bundesverwaltung wurde 2022 
auf 294.000 Stellen aufgebläht, mit Perso-
nalkosten von inzwischen mehr als 37 Mrd. 
Euro.

Fazit des BdSt: Die Ampel versprach mit ih-
rem Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wa-
gen“. Daraus geworden ist derzeit: Mehr 
Schulden wagen. Denn ebenso wenig wie 

die Vorgänger-Regierung schafft es die Am-
pel nicht, sich auf Prioritäten zu konzentrie-
ren. Viele bedeutsame Standard- und Dau-
eraufgaben des Bundes, wie der Klima-
schutz, die Bundeswehr-Ausrüstung oder 
ein Vorankommen bei der Digitalisierung, 
werden zunehmend über Schulden finan-
ziert, um an anderer Stelle nicht sparen zu 
müssen. Eine fortschrittliche Haushaltspoli-
tik sieht anders aus!

Berlin/Bonn-Gesetz abschaffen –
eine Regierung, ein Standort!
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Bereits in den konjunkturell guten Jah-
ren vor Ausbruch der Corona-Pande-
mie hatte die Bundespolitik zahlrei-

che Leistungsausweitungen in den gesetzli-
chen Sozialversicherungszweigen auf den 
Weg gebracht, deren Finanzierung schon 
damals unklar war. Die sich abzeichnenden 
Mehrausgaben kollidierten dann mit den 
Kosten zur Bewältigung der Pandemie, vor 
allem im Bereich der Krankenversicherung 
und Arbeitslosenversicherung. Massive 
Steuerzuschüsse aus dem Bundeshaushalt 
waren 2020 und 2021 nötig, um die Defizi-
te der Sozialversicherungen auszugleichen.

Auch 2022 musste der Bund weitere Stüt-
zungsmaßnahmen auf Pump finanzieren, 
um die grassierenden Ausgabensteigerun-
gen zu subventionieren und die Gesamtbei-
tragsbelastung bei rund 40 Prozent zu de-
ckeln. Unterm Strich kamen den Sozialversi-
cherungen in den Krisenjahren 2020 bis 
2022 rund 90 Mrd. Euro pandemiebedingte 
Extra-Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt 

Sozialversicherungen reformieren, 
Bundeshaushalt entlasten

zugute, die der Bund überwiegend durch 
Schulden finanzieren musste.

Problematisch für die Versicherungen und 
damit die Beitragszahler werden die Jahre 
ab 2023 sein. Der Bund hat bisher keine 
Vorsorge getroffen, um Beitragssatzerhö-
hungen über die 40-Prozent-Marke auszu-
schließen. Diese wird auch 2023 überschrit-
ten, indem der Zusatz-Beitragssatz zur 
Krankenversicherung um durchschnittlich 
0,3 und zur Arbeitslosenversicherung um 
0,2 Prozentpunkte angehoben wird. Doch 
ewig kann der Bund nicht immer höhere 
Steuerzuschüsse gewähren, um die über-
bordenden Ausgaben der Sozialversiche-
rungen mitzufinanzieren – er muss seinen 
Etat konsolidieren, um wieder dauerhaft die 
Regel-Schuldenbremse einhalten zu kön-
nen.
Vor diesem Hintergrund hat der BdSt seine 
Forderung erneuert, dass eine dauerhaft 
überdimensionierte Steuerfinanzierung der 
Sozialversicherungen verhindert werden 

müsse, denn dadurch würde Reformdruck 
zur Behebung struktureller Fehlentwicklun-
gen auch im Hinblick auf den Leistungska-
talog von den Kassen und der Politik ge-
nommen und der Bundeshaushalt einseitig 
belastet. Durch die zunehmende Steuerfi-
nanzierung entstehe zudem eine Kostenil-
lusion, denn vor allem zusätzliche Kassen-
leistungen erhielten dadurch kein Preis-
schild. Der Verband bekräftigte auch seine 
Ablehnung bezüglich der gängigen Praxis, 
versicherungsfremde Leistungen der Sozial-
versicherungen lediglich durch pauschale 
Steuerzuschüsse aus dem Bundeshaushalt 
abzugelten. Diese gesamtgesellschaftlichen 
Leistungen müssen vielmehr gesetzlich ein-
deutig konkretisiert, zielgenau und dauer-
haft durch den Bund mittels Steuerzu-
schüsse ausfinanziert werden. Da seit 2022 
nunmehr auch die Soziale Pflegeversiche-
rung als dritter Sozialversicherungszweig 
dauerhafte Zuschüsse vom Bund erhält, er-
hält diese BdSt-Forderung nochmals Nach-
druck.
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Recherchieren, Nachhaken, Analysieren, Berechnen, mit Praxisbei-
spielen belegen und Aufklären: Das ist die Arbeitsweise des Bundes 
der Steuerzahler. Mit zahlreichen Projekten, Themen, Kampagnen 
und Aktionen setzt sich der Verband für die Interessen der Steuer-
zahler ein. „Das Schwarzbuch“, der Frühjahrsputz, die Schuldenuhr, 
der Steuerzahlergedenktag und die Musterprozesse sind Themen, 
mit denen der Bund der Steuerzahler eine solide und faire Steuer- 
und Finanzpolitik für Bürger und Betriebe von der Politik einfordert. 
Mit diesen Markenzeichen wirbt der Verband für einen sparsame-
ren und wirtschaftlichen Umgang mit Steuergeld, solide Staatsfi-
nanzen sowie eine faire Steuerbelastung für Bürger und Betriebe.

Getragen von unseren Mitgliedern und als größte Steuerzahleror-
ganisation der Welt nehmen die Steuerzahler mit dem Bund der 
Steuerzahler aktiven Anteil an der Finanzierung und Aufgabenver-
teilung der Staatshaushalte auf allen politischen Ebenen. Seit über 
70 Jahren ist der Bund der Steuerzahler als Bürgerbewegung für 
Transparenz und Fairness in der Steuer- und Finanzpolitik aktiv. Der 
Bund der Steuerzahler setzt sich ein, wenn es darum geht, die Inte-

Wir geben dem Steuerzahler 
eine Stimme

ressen der Steuer- und Beitragszahler zu vertreten. Zielgerichtet 
weist er die Politik darauf hin, welche Konsequenzen Vorhaben und 
Gesetzesänderungen für die Bürger haben. Der Verband mischt 
sich ein, wenn politische Diskussionen aus dem Ruder laufen, ge-
genwärtige oder künftige Generationen von Steuer- und Beitrags-
zahlern über Gebühr belastet werden sollen. Er macht konkrete 
Vorschläge, die der Sache dienen und die Interessen aller Beteilig-
ten berücksichtigen.

Der Bund der Steuerzahler weiß, wo den Steuer- und Beitragszah-
lern der Schuh drückt und richtet seine konsequente Arbeit darauf 
aus. Wir bringen Licht in den Steuerdschungel, decken Verschwen-
dung und unsinnige Subventionen auf, haben die Staatsausgaben 
im Blick und legen den Finger in die Wunde.

Das direkte Gespräch mit den politisch Verantwortlichen und unse-
ren Mitgliedern sowie alle aktuellen Kommunikations-Kanälen 
nutzt der Verband, um jene Themen zu platzieren, die die Steuer- 
und Beitragszahler bewegen.
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Für die Interessen der Steuerzahler setzt sich der Bund der Steuerzahler Tag für Tag ein. Egal um wel-
che Summe oder welches Thema es sich handelt – immer wenn die Belange der Steuer- und Bei-

tragszahler betroffen sind, greift der BdSt ein. Wir üben Kritik an politischem oder rechtli-
chem Fehlverhalten.

 Wir schalten Aufsichtsbehörden ein, wenn Verwaltung und Finanzbehörden sorglos 
oder unbedacht handeln. Wir sprechen mit Staatsanwälten und Rechnungshöfen, 
wenn Steuergeld leichtfertig verschwendet wird. Oft können wir so nicht nur punk-
tuell größeren Schaden von den Steuerzahlern abwenden, sondern auch zu struktu-
rellen Veränderungen in Politik und Verwaltung beitragen. 

 Dabei ist Transparenz unser Ziel. Wir informieren Bürger und Betriebe über rechtli-
che Änderungen und schaffen Transparenz beim staatlichen Handeln. 

 Im Steuerrecht oder Sozialrecht ist es uns möglich, noch einen Schritt weiter zu gehen. 
Wenn es hier Regelungen gibt, die ungerechtfertigt zu Lasten der Steuerzahler gehen, greifen 

wir ein. Wir führen Musterprozesse bis zum Bundesverfassungsgericht, um die Rechte der Steu-
erzahler zu verteidigen.

Wir sind ein starker Partner 
an Ihrer Seite
Mit uns sind Sie stets top informiert  

Aufgepasst



Vor Gericht steht niemand gern. Manchmal ist dies jedoch 
notwendig, um gegen Ungerechtigkeiten im Steuerrecht 
vorzugehen: Werden Steuerzahler durch neue Gesetze oder 

Verwaltungsanweisungen benachteiligt, unterstützt der Bund der 
Steuerzahler Musterklagen. Dabei stehen die Musterkläger stell-
vertretend für viele andere Steuerzahler, denn Voraussetzung für 
eine Musterklage des Bundes der Steuerzahler ist, dass es sich um 
eine Rechtsfrage von allgemeiner und grundsätzlicher Bedeutung 
handelt und die Klage Aussicht auf Erfolg hat. 

Die Ergebnisse lassen sich in Zahlen messen: Der Verband beglei-
tete auch im Jahr 2022 rund ein Dutzend Musterverfahren vor 
den Finanzgerichten, dem Bundesfinanzhof und dem Bundesver-
fassungsgericht.

Wir haben zudem ein neues Musterverfahren eingeleitet. Hier 
geht es vor dem Finanzgericht Münster um die Frage, ob im Rah-
men von negativen Vermietungseinkünften neben Einkünften aus 
Arbeitslohn nur die vierjährige Festsetzungsfrist für die Antrags-
veranlagung gilt oder die längere Festsetzungsfrist für eine 
Pflichtveranlagung. Die Klägerin reichte ihre Steuererklärung mit 
den negativen Einkünften für das Jahr 2016 erst Ende 2021 ein. 
Das Finanzamt lehnte die Veranlagung mit Begründung auf den 
Ablauf der Festsetzungsfrist Ende des Jahres 2020 ab, weil es sich 
um eine Antragsveranlagung handele. Die Verluste wurden somit 
steuerlich nicht berücksichtigt. Wären der Klägerin aber Gewinne 

BdSt-Musterverfahren
Der BdSt setzt sich ein –  
wenn nötig auch vor Gericht 

aus der Vermietung entstanden, wäre es eine Pflichtveranlagung 
mit der Folge der längeren Festsetzungsfristen gewesen. Hierge-
gen wurde Klage vor dem Finanzgericht Münster erhoben. Das 
Aktenzeichen lautet 13 K 2534/22 E.

In einem weiteren Verfahren unterstützen wir die Revision vor 
dem Bundesfinanzhof. Gegenstand dieser Musterklage ist die Be-
steuerung von Kapitalerträgen nach der Investmentsteuerreform. 
Umstritten ist insbesondere, ob fiktiv festgestellte Gewinne zum 
31. Dezember 2017 zu 100 % anerkannt werden dürfen, während 
Verluste, die aus dem Verkauf der Aktien ab 2018 entstehen, nur 
anteilig berücksichtigt werden müssen. Das kann beim Anleger zu 
einer Besteuerung von fiktiven Gewinnen führen. Die Klage wur-
de abgewiesen. Revision beim BFH wurde zugelassen und erho-
ben. Das Aktenzeichen lautet VIII R 15/22.

Für unsere Musterklage gegen den Solidaritätszuschlag vor dem 
BFH (IX R 15/20) erwarten wir die mündliche Verhandlung am 17. 
Januar 2023 in München. Die Urteilsverkündung ist für den 30. 
Januar 2023 angekündigt.

Folgende Musterklagen unterstützte der BdSt 2022:

  Festsetzung des Solidaritätszuschlags auf das Körperschaft-
steuerguthaben: Es handelt sich um einen Fall aus der Über-
gangszeit vom Anrechnungs- zum Halbeinkünfteverfahren. Die 
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Beteiligten streiten darüber, ob die Klägerin neben der Auszah-
lung des nach § 37 KStG festgestellten Körperschaftsteuergut-
habens auch einen Anspruch auf Auszahlung des Solidaritäts-
zuschlags hat (BVerfG – 2 BvL 12/11).

  Hausnotrufsystem im Privathaushalt: Geklärt werden soll, ob 
die Kosten für ein sog. Hausnotrufsystem als haushaltsnahe 
Dienstleistung in der Einkommensteuererklärung abgezogen 
werden können, wenn der Steuerzahler noch im eigenen Haus-
halt lebt (FG Baden-Württemberg – 5 K 2381/19). Gegen das 
positive Urteil des Finanzgerichtes wurde Revision eingelegt (VI 
R 14/21).  

  Kinderfreibetrag 2014: Mit dem Kinderfreibetrag soll Eltern ein 
bestimmter Teil des Einkommens steuerfrei belassen werden, 
um das Existenzminimum ihrer Kinder abzusichern. Für das 
Jahr 2014 blieb der gesetzlich festgelegte Betrag jedoch hinter 
den Vorgaben des Existenzminimumberichts zurück (BFH – III R 
13/17).

  Krankengeld und Rentenversicherungsbeiträge: Bei dieser Klage 
geht es um die Frage, ob die vom Krankengeld abgezogenen Bei-
träge zur Renten- und Pflegeversicherung bei der Einkommen-
steuererklärung abgesetzt werden dürfen (FG Köln – 11 K 
1306/20).

  Kurzarbeitergeld für Gesellschaftergeschäftsführer: Beim Sozi-
algericht des Saarlandes wird geprüft, ob auch Gesellschafter-
geschäftsführer einer GmbH einen Anspruch auf Kurzarbeiter-
geld haben, wenn sie weniger als 50 Prozent an der Gesellschaft 
beteiligt sind (SG Saarland – S 12 AL 296/20).

  Rente und Doppelbesteuerung: Hier geht es um die Frage, wann 
bei Renten eine Doppelbesteuerung vorliegt und ob eine zwei-
fache Belastung bis zu einer gewissen Bagatellgrenze hinzuneh-
men ist (BFH – X R 20/19). Gegen das Urteil des Bundesfinanz-
hofes wurde Verfassungsbeschwerde erhoben (2 BvR 1143/21 
und 2 BvR 1140/21). Dort geht es nun um die Frage, ob der Bun-
desfinanzhof eine potenzielle Witwenrente einrechnen durfte 
und ob bei der privaten Rente eine übermäßige Besteuerung 
vorliegt.

  Solidaritätszuschlag – Vorauszahlungen für das Jahr 2020: 
Dieses Verfahren richtet sich gegen die Erhebung des Solidari-
tätszuschlags im Jahr 2020. Aus Sicht der Kläger hätte der Soli 
Ende 2019 auslaufen müssen, denn die Politik hatte den Solida-
ritätszuschlag stets mit dem Solidarpakt II – den Hilfen für die 
neuen Bundesländer – verknüpft. Diese endeten 2019 (BFH – IX 
R 15/20).

  Verfahren gegen die Erhebung des Solidaritätszuschlags:  
Streitig ist, ob die Erhebung des Solidaritätszuschlags im Jahr 
2007 gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstößt. 
Das Finanzgericht Niedersachsen hatte sich der Argumentation 
des BdSt angeschlossen und die Frage dem Bundesverfassungs-
gericht zur Prüfung vorgelegt (BVerfG – 2 BvL 6/14).

  Zinssatz für Steuernachzahlungen: Für Steuernachforderungen 
verlangt das Finanzamt gemäß § 233a AO eine Verzinsung von 
0,5 Prozent pro Monat, also 6 Prozent pro Jahr. Ob dieser hohe 

Zinssatz noch haltbar ist, soll der Bundesfinanzhof in dieser 
Musterklage beurteilen (BFH – III R 25/17).

  Investmentsteuerreform: Zur Umstellung auf das neue System 
wurden Aktien und Fonds zum 31. Dezember 2017 fiktiv veräu-
ßert und ein fiktiver Anschaffungswert ermittelt. Wird die Aktie 
bzw. der Fonds später verkauft, ist dieser Wert Basis für die Be-
rechnung des Gewinns. Verluste werden allerdings nur noch zu 
70 Prozent anerkannt. Dadurch kann es zu einer Gewinnbesteu-
erung kommen, obwohl es tatsächlich keinen Gewinn gab (FG 
Köln – 15 K 2594/20). 

  Pflege-WG Kosten: Wer aus gesundheitlichen Gründen in eine 
Pflege-WG zieht, kann diese Ausgaben als außergewöhnliche 
Belastungen absetzen, entschied das Finanzgericht Köln. Jetzt 
liegt der Fall dem Bundesfinanzhof vor (VI R 40/20). Im Streitfall 
klagte ein Ehepaar gegen seinen Einkommensteuerbeschied, 
weil das Finanzamt die Kosten für die Unterbringung des Ehe-
mannes in einer Pflege-WG nicht anerkennen wollte. Weil Un-
terbringung und Pflege 
nicht aus einer Hand 
erfolgten, strich 
das Finanzamt 
die Ausgaben 
für die Wohn-
kosten. Die 
Unterbrin-
gungsform 
ist nach An-
sicht des Fi-
nanzgerichts 
Köln jedoch 
nicht ent-
schei-
dend. 
Deshalb 
können 
die Un-
ter-
kunfts-
kosten für 
die Pflege-
WG, abzüg-
lich einer pau-
schalen Haushalts-
ersparnis, 
steuermindernd angesetzt 
werden. Das Urteil ist aller-
dings noch nicht rechtskräftig, 
da das Finanz-
amt Revision 
beim Bundesfi-
nanzhof einge-
legt hat.
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Im Jahr 2022 standen vor allem FAQ zu kurzfristigen Entlas-
tungsmaßnahmen wie Energiepreispauschale und Inflati-
onsausgleichsprämie im Fokus. Hier gab es viele Fragen der 

Mitglieder. Die Finanzverwaltung erarbeitete hierzu verschie-
dene Fragen-Antworten-Kataloge. Der BdSt ist hierbei gefrag-
ter Austauschpartner für das BMF. Wir geben die Fragen der 
Mitglieder mit entsprechenden Antwortvorschlägen und Klar-
stellungen an das BMF weiter. Diese wurden in den meisten 
Fällen auch übernommen. Die FAQ werden laufend aktualisiert. 
 
Das Jahr 2022 stand im Zeichen der Ukraine-Krise und zahlrei-
cher Entlastungspakete, die steuerlich umgesetzt werden 
mussten. Wir haben daher zahlreiche Stellungnahmen für die 
Gesetzgebungsverfahren im Jahr 2022 abgegeben. In den Stel-
lungnahmen zu den Entwürfen des Steuerentlastungsgesetzes 
2022, Jahressteuergesetzes 2022, Inflationsausgleichsgesetzes 
und des 4. Corona-Steuerhilfegesetzes regte der BdSt an, dass 
Freibeträge und Pauschalen im Steuerrecht angehoben werden. 
Dem kam man im Gesetzgebungsverfahren auch nach, z. B. bei 

Eingaben und Stellungnahmen 
BdSt bezieht Position

der Anhebung des Grundfreibetrages für 2022 und 2023, bei 
der Homeoffice-Pauschale ab 2023, bei der Anhebung des Spa-
rerpauschbetrages, bei der Anhebung der Entfernungspauscha-
le. Zudem wurde im Rahmen des Gesetzgebungsverfahren zur 
Änderung der Abgabenordnung ein niedrigerer Zinssatz für 
Steuernachzahlungen und -erstattungen eingefordert.

In der Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Umsetzung der 
DAC VII Richtlinie und der Modernisierung des Steuerverfah-
rensrechts haben wir eingefordert, dass im Rahmen der Be-
triebsprüfungen keine weiteren Verschärfungen wie zusätzli-
che Mitwirkungspflichten und Strafgelder geregelt werden. Wir 
haben Vereinfachungen und insbesondere eine Verkürzung der 
Aufbewahrungsfristen gefordert.

Die Finanzverwaltung hat zudem im Jahr 2022 die Lohnsteuer-
richtlinien überarbeitet, die ab 2023 gelten. Im Rahmen der 
Stellungnahme hierzu haben wir auf weitere Vereinfachungen 
und Klarstellungen hingewiesen.
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BdSt-Mitglieder sind besser informiert und in Steuerfragen 
stets auf dem Laufenden! Mit unseren zahlreichen Service-
Angeboten für Mitglieder sind diese stets frühzeitig, kompe-

tent und umfangreich mit Informationen rund um die Themen 
Steuern und Sozialbeiträge versorgt. 

Informationsquelle sind unsere eigenen Publikationen, wie unser 
Magazin DER STEUERZAHLER, zahlreiche Ratgeber und Service-Bro-
schüren sowie digitale Formate auf steuerzahler.de und schwarz-
buch.de. Zahlreiche Steuertipps, wichtige Hinweise und Steuer-
news erhalten unsere Mitglieder auch über unsere Newsletter und 
unsere Social-Media-Kanäle. 

Zu den finanzpolitischen Themen, wie z. B. Informationen zum XXL-
Bundestag, Subventionen, Steuergeldverschwendung oder finanz-
politischen Kennzahlen erhalten unsere Mitglieder zusätzliche In-
formationsangebote und Hintergrundpapiere. Auch unser Podcast 
und Videobeiträge liefern unseren Mitgliedern wertvolle Informati-
onen und Unterhaltung.

So sind und bleiben unsere Mitglieder stets bestens informiert 
und haben rund um die Uhr Zugriff auf zahlreiches Servicemateri-
al zu allen relevanten steuerlichen Themen.

Maßgeschneidert
Service für unsere Mitglieder

AKapitel

Meine erste 
Steuererklärung

Tipps vom 
Bund der Steuerzahler

2020
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Meine erste
Steuererklärung

Für das
Steuerjahr

2022
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E ine zentrale Publikation des BdSt ist das Wirtschaftsmagazin DER STEUERZAHLER. Darin bereitet der 
Verband seine politischen, verbandspolitischen und kommunikativen Themen für seine Mitglieder 
und die Öffentlichkeit auf. Die Redaktion arbeitet stetig an der optischen und inhaltlichen Optimie-

rung des Magazins. Wichtiger Bestandteil sind die regelmäßigen Service-Themen. Sie richten sich an Ar-
beitnehmer, Unternehmer, Rentner, Schüler und Studenten und sind für die Leser bares Geld wert.

Das Wirtschaftsmagazin 
DER STEUERZAHLER 

Die Januar-/Februar-Ausgabe des Steuerzahlers beschäftigte sich im Titelthema mit den Her-
ausforderungen der Steuerzahler im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und den 
durch die Politik getroffenen Entscheidungen. Während Deutschland Milliarden Euro für 
überteuerte Maskendeals und Rückholaktionen verschleudert, hinkt der Staat bei der Aus-
zahlung von Hilfen für betroffene Unternehmen weit hinterher. Unsere Nachbarn aus Ös-
terreich zeigen hingegen, dass es einfacher und schneller möglich gewesen wäre. Der BdSt 
setzt sich außerdem dafür ein, dass eventuelle Corona-Soforthilferückzahlungen bundes-
einheitlich ablaufen sollen. Ein weiteres Thema der Ausgabe war die Schuldenzunahme 
aufgrund der Pandemie und die Tatsache, dass sich die selbst auferlegte Schuldenbremse 
auch in Krisenzeiten bewährt hat.

In der März-Ausgabe waren die in diesem Jahr abzusehenden Steuerurteile des Bundesfinanzhofs Ti-
telthema. So wird erwartet, dass in diesem Jahr ein Urteil zur Doppelbesteuerung von Renten gefällt wird. 
Dieser Prozess wird vom BdSt als Musterklage unterstützt. Ein weiteres Thema ist die Aufschlüsselung der 
Gläubiger deutscher Staatsschulden. Dort wird offengelegt, dass nicht in jedem Fall klar ist, wer Halter 
der Staatsanleihen ist, da diese am Kapitalmarkt gehandelt werden können. Durch das quantitative Lea-
sing der EZB kaufen auch in- und ausländische Zentralbanken Anleihen, wodurch sich der Anteil der 
Staatsverschuldung bei der Bundesbank auf mittlerweile 20 Prozent erhöht hat.

Steuerpolitik

5-Punkte-Plan gegen  

steigende Inflationslasten

Aufgepasst

Diese Steuerrechtsänderungen 

sollten Sie kennen S. 4

Selbstständige

Das kommt auf Sie zu S. 8

Rentenbesteuerung

Bundesfinanzhof beanstandet 

Übergangsregelung S. 19
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Titelthema der April-Ausgabe des Steuerzahlers war das „Sparbuch für den Bundeshaushalt“ (der ehemalige 
Frühjahrsputz) und die dazugehörige Broschüre. Durch die Corona-Krise hat der Staat erneut hohe Schulden 
aufgenommen und nutzt den Deckmantel der Krisenbewältigung für hohe Ausgaben in nicht krisenbetroffe-
nen Bereichen. So beschaffte die Bundeswehr für 200 Mio. Euro Munition für ihre Depots. Ebenso beschaffte 
das Auswärtige Amt ein „Mobil-Update“ und orderte Equipment für 14,5 Mio. Euro. Der BdSt liefert Impulse 
und Ansätze zum Sparen, so könnten zum Beispiel die Beraterkosten, die 2020 über 400 Mio. Euro betrugen, 
deutlich reduziert werden, da gleichzeitig viele qualifizierte Beamte eingestellt wurden. Außerdem wird in 
der Ausgabe berichtet, dass der Bund die Untersuchungen durch die Preisprüfungsstellen ablehnt und Vor-
würfe von sich weist, Masken und weitere Schutzausrüstung zu überhöhten Preisen gekauft zu haben. Dabei 

zeigt sich, dass eine Prüfung durchaus lohnenswert sein kann. 2019 haben solche Prüfungen zu einer Ersparnis von 25 Mio. 
Euro geführt. Ein weiteres Thema war der Erweiterungsbau des Bundeskanzleramts, dessen Kosten deutlich höher ausfallen 
könnten als ursprünglich geplant und den Steuerzahler in Krisenzeiten unnötig zusätzlich belasten würden. 
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Steuerentlastung
Das plant die Regierung S. 16

Spenden
So setzen Sie sie ab S. 16

Grundsteuer
Das müssen Sie wissen S. 26

Schuldenpolitik 
wird fortgesetzt 

Auch die Ampel  
scheut das Sparen

Energiekosten steigen

Was die Politik jetzt tun muss
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Umsatzsteuer
So wird Ihr Dienstrad behandelt S. 16

Steuerfreie LohnzuschlägeWarum die Arbeitslast nicht entscheidend ist S. 16

Erbschaftsteuer
Diese Ausnahme sollten  Krisenbetriebe kennen S. 19
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Wir klären auf
Das kostet die  
neue Grundsteuer S. 5

Dividenden
So holen Sie sich die Steuern aus dem Ausland zurück S. 7

Ukraine-FlüchtlingeSteuerliche Erleichterungen  bei Spenden S. 16

Wenn viel Geld auf schlechte Förder programme trifft

Vom Winde verweht

Die Ausgabe des Monats Mai beschäftigte sich im Titelthema mit dem Steuerbescheid und ver-
gleicht hierbei die durchschnittlichen Wartezeiten in den einzelnen Bundesländern. Zum vierten 
Mal in Folge gewinnt hierbei Berlin mit im Schnitt 37 Tagen, am längsten wartet man in Thüringen 
mit im Schnitt 62 Tagen auf seinen Steuerbescheid. Bei der digitalen Bearbeitung der Erklärungen 
ist Thüringen jedoch vorn mit dabei. Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Länder schneller werden 
müssen, dabei hilft vor allem eine Digitalisierung der Finanzämter und ein geschultes Personal. 
Darüber hinaus wurde in der Ausgabe thematisiert, dass die Schuldenbremse nicht gleichzeitig 
eine Investitionsbremse darstellt, wie von Kritikern gern behauptet wird. Seit der Einführung der 
Schuldenbremse 2009 nahm die Investitionsquote deutlich zu.

Die Juni Ausgabe befasste sich mit den Wohnnebenkosten in Deutschland. Dabei werden jeweils 
die Landeshauptstädte im Vergleich gegenübergestellt. Im Jahr 2021 war Mainz mit rund 1433 Euro 
am günstigsten und Berlin West mit rund 2287 Euro am teuersten. In der mittelfristigen 5 Jahres-
Entwicklung sind lediglich 3 Städte günstiger geworden, allen voran Düsseldorf mit rund 90 Euro. 
Den größten Zuwachs mussten die Hannoveraner hinnehmen mit rund 262 Euro. Der Bund stellt 
also bei der Frage nach günstigerem und bezahlbarem Wohnraum selbst einen nicht zu unterschät-
zenden Faktor dar, den man gegebenenfalls anpassen kann und sollte. Ein weiteres Thema der Aus-
gabe waren die hohen Ausgaben der Regierung und der Ministerien für Werbekampagnen. 2019 
gab der Bund 69 Mio. Euro für Werbung in Print- und Onlinemedien aus. Allein für das noch nicht 
verabschiedete Lieferkettengesetz gab man rund 1,4 Millionen Euro aus. Ebenso hohe Kosten für die 
Steuerzahler verursachen die geförderten Pilotstrecken für LKW in Hessen und Schleswig-Holstein. 
Diese werden aber nur sehr selten benutzt. 2020 legten die LKW lediglich 13.400 km an der Leitung 
zurück, das entspricht etwa 2.200 km je LKW. Gefördert wurde das Projekt mit rund 154 Mio. Euro.

Das Kernthema der Juli/August-Ausgabe war der Steuerzahlergedenktag. In diesem Jahr fiel er auf 
den 13. Juli, was heißt, dass die Bürger im Schnitt die ersten 193 Tage des Jahres nur für die öffent-
lichen Kassen arbeiten, das sind vier Tage mehr als im Vorjahr. Von einem Euro bleiben nach Sozial-
abgaben, Steuern und sonstigen Abgaben lediglich 47,1 Cent im Schnitt übrig. Mehr als die Hälfte 
muss abgegeben werden. Die Deutschen haben im europäischen Vergleich die zweithöchste 
Steuer- und Abgabenlast zu tragen, lediglich Belgien hat hier höhere Werte zu verzeichnen. 
Nebst dem Steuerzahlergedenktag wurde in der Ausgabe berichtet, dass die Doppelbesteuerung 
von Renten nun ein Fall für das BVerfG sein wird. Der BdSt begleitet eine Beschwerde als Mus-
terklage vor dem Bundesverfassungsgericht. Kritik gab es auch für die Umsetzung der Corona-
Teststrategie mit den sog. „Bürger-tests“, die vom Gesundheitsministerium mit üppigen Vergü-
tungen finanziert wurden. Gleichzeitig war eine Kontrolle der Teststationen nicht hinreichend 
sichergestellt, was zu einer weiteren Erhöhung der Kosten geführt hat, kritisiert der BdSt. 
Ebenso das Nachbessern der Verordnung seitens des Ministeriums ließ zu lange auf sich war-
ten. Mit einem früheren Einschreiten hätten die Kosten geringer ausfallen können.
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Energiepreis-Pauschale
Das sollten Sie wissen S. 4

Kinderbetreuungskosten
Das müssen Eltern beachten S. 13

Statusfeststellungs-
verfahren
Nehmen Sie am Webinar teil S. 26

BdSt-Wohnnebenkosten-Ranking 2022

Die Kosten gehen 
durch die Decke

€
€€

Steuerzahlergedenktag 2022

Es bleibt zu wenig übrig
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Unterhaltsaufwendungen

Darauf müssen Sie achten S. 4

Entfernungspauschale

So wird sie berechnet S. 5

Energiepreispauschale

Wie geringfügig Beschäftigte 

profitieren S. 10

Der Steuerzahler

DIGITAL
Auf www.steuerzahler.de

für Ihr Smartphone,  

Tablet und Laptop!
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Angesichts der Inflation und der stetig steigenden Energiekosten schürt die Politik die Erwar-
tung, die Bürger können auf Entlastungen hoffen. Jedoch schaltet die Ampel-Koalition bei der Er-
arbeitung sinnvoller Maßnahmen eher auf Rot als auf Grün. Weder die nun geplanten Entlas-
tungen noch die bisher beschlossenen Maßnahmen wie Energiepreispauschale, Tankrabatt und 
9-Euro-Ticket – diese scheinbaren Erleichterungen – erfüllen nämlich das, was man sich erhofft 
hatte. Teilweise führen sie sogar zu neuen Problemen. Welche das sind und was geschehen 
müsste, um Bürger und Unternehmen wirklich zu entlasten, zeigten wir in der September-Aus-
gabe auf. Auch beim Sondervermögen für die Bundeswehr läuft es nicht rund. Durch erhebliche 
Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Waffensystemen und unendliche Bürokratie droht ein 
großer Teil der 100 Milliarden Euro verschwendet zu werden. Was jetzt geschehen sollte, zeigte 
eine detaillierte Problemanalyse.

Olaf Scholz kündigte den „Doppel-Wumms“ gegen die Energiepreiskrise an. 200 Milliarden Euro 
sollen für den „Wirtschaftlichen Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskrieges“ 
zur Verfügung stehen, um die Strom- und Gaspreise zu deckeln. Doch wie genau Bürger und Be-
triebe entlastet werden sollen, ist noch unklar. Was sich unsere Mitgliedsunternehmen von der 
Politik jetzt wünschen und wie es den einzelnen Branchen geht, war in der Oktober-Ausgabe des 
Magazins zu lesen. Zudem steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Kritik. Im Raum sind 
der Vorwurf der Vetternwirtschaft und mindestens unmoralische Vergütungspraxis sowie eine 
fragwürdige Einflussnahme auf die Berichterstattung. 
Wie es um den Prozess zur Strukturoptimierung steht 
und was nun zu tun ist, analysierte das DSi.
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Sozialversicherung
Diese Änderungen sollten  
Sie kennen S. 5

Handwerkerleistungen
So bleiben sie  
steuerermäßigt  S. 6

Grundsteuer 
Das sollten Sie wissen S. 7, S. 14

Der Steuerzahler
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Anleitung auf S. 27

DIGITAL

Mitgliederstimmen zur Kostenexplosion

Die Energiekrise 

Entlastungen
Auf diese können Sie setzen S. 4

Grundsteuer
Diese Frist müssen Sie 
einhalten S. 7

Photovoltaikanlagen
Diese Vereinfachungen 
kommen S. 15
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Das Schwarzbuch
Die öffentliche Verschwendung

50Jahre 

Das ändert sich 2023
Immobilienbewertung

Freibeträge anheben! S. 17

GmbH Geschäftsführer 

Wann sind Sie wirklich 

selbstständig? S. 20

Rente & Studium

Das sollten Sie wissen S. 26

12 | 2022 | Bund der Steuerzahler | www.steuerzahler.de

Wirtschaftsmagazin

Steuern, Rente, Energie – alle Zahlen und Fakten

Altersvorsorge

Kindergeld

Inflationsausgleich

Energiepreispauschale
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Finanzamt-Check
So lang warten Sie auf Ihren Steuerbescheid S. 5

Gartenabfälle
Machen Sie Gebühren  geltend S. 7 

PV-Anlagen
Das sollten Sie wissen S. 6 & S. 18

Rekordinflation und kalte Progression Was tun gegen die Krisen?
Exklusiv für digitale Leser  Neues Videoformat  mit Reiner Holznagel:100 Sekunden aus Berlin

Das Schwarzbuch „Die öffentliche Verschwendung 2022/23“ war Titelthema der November-
Ausgabe von DER STEUERZAHLER. Mit 100 konkreten Fällen zeigen wir auch in diesem Jahr, 
wo unser Steuergeld verschwendet wird. Darüber hinaus ging die Ausgabe auf unsere 
Schwarzbustour zum 50 Jubiläum ein und präsentierte, welche Verschwendungsfälle Reiner 
Holznagel mit den Landesverbänden besuchte, und warum diese zu den Top-Fällen der Repu-
blik gehören.

Zum Jahreswechsel treten zahlreiche Steuerrechtsänderungen in Kraft. Beson-
ders für Arbeitnehmer ist die Neuregelung ab 2023 zur Homeoffice-Pauschale 
interessant. Sie gilt ab 2023 dauerhaft und wird zudem von 600 € auf 1.260 € 
pro Jahr angehoben. Worauf  unsere Mitglieder dabei achten sollten, zeigen wir 
im Titelthema auf. Zudem haben das Inflationsausgleichgesetz intensiv begleitet 
und genau nachgerechnet, schließlich geht es um den Abbau der kalten Progres-
sion. Für die Steuerzahler bedeutet das Entlastung im Einkommenssteuertarif. 
Insbesondere Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen werden dabei gemessen 
an ihrer Steuerlast profitieren. Nun fehlt nur noch eine automatische Anpassung, 
ein sogenannter Tarif auf Rädern. Wie wirkungsvoll das wäre, lässt sich in unserem 
Nachbarland Österreich beobachten.
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Das Spezial 
50 Jahre Schwarzbuch

E ine Haselmausbrücke, die von den Mäuschen verschmäht 
wird, Brücken ohne Anschluss oder Baukostenüberschrei-
tungen in gigantischem Ausmaß. Jede dieser Geschichten 

ist es wert, erzählt zu werden. Und so sind wir mit unserem 
Schwarzbus zur 50. Ausgabe des Schwarzbuches quer durch 
Deutschland getourt und haben uns die Top-Verschwendungs-
fälle der Region angesehen. An jedem Halt sind wir mit vielen 
Menschen ins Gespräch gekommen, mit 
verantwortlichen Bürgermeistern 
oder auch Passanten. Sobald im 
Gespräch die Kosten des Projek-
tes erwähnt wurden, änderte 
sich die Haltung. Natürlich 
sind spektakuläre Bauten 
ein Gewinn für die Re-
gion. Doch sind sie es 
wert, das dafür 
andere – viel-
leicht not-
wendigere 
Dinge – 
nicht 
bezahlt 
werden kön-
nen? Das Schwarzbuch 
verändert den Blick von Politik, Ver-
waltung und Gesellschaft. Es zeigt die Al-
ternativen auf und macht einen Unterschied. Es 
wirkt präventiv.

Politik und Verwaltung wissen, dass ihr Handeln nicht verbor-
gen bleibt. Sie wissen, dass wir eingreifen, um Verschwendung 
zu verhindern. Daran passen Politik und Verwaltung ihr Han-
deln an. Niemand will im Schwarzbuch stehen. Mit jeder neuen 
Ausgabe des Schwarzbuches ist die Hoffnung verbunden, Poli-
tik und Verwaltung werden aus Fehlern lernen. Und das tun 
sie. So änderten sich im Laufe der Jahrzehnte die Bereiche, in 
denen Steuergeld verschwendet wurde. Was in den 70er Jahren 
möglich war, ist heute die Ausnahme: Beispiel Politikerreisen. 

Allerdings kommen aktuelle Themen hinzu, wie zum Beispiel 
unnötige Ausgaben während der Coronapandemie oder im Be-
reich Digitalisierung.

So steckt das Schwarzbuch zum 50. Geburtstag in keiner Mid-
life-Crisis, es ist wichtiger denn je. Gerade jetzt, nimmt der 
Staat enorme Summen auf, um die Folgen der Pandemie, des 
Kriegs und der Energiekrise, der Inflation und drohenden Re-

zession abzufedern. Es ist wichtig, solide zu haushalten, 
um handlungsfähig zu bleiben und um Bürger und 

Betriebe gezielt zu entlasten. Das Schwarz-
buch ist Impulsgeber für den 

wirtschaftlichen und 
sparsamen Ein-

satz von 

Steu-
ergeld.

Was in die-
sem Jahr für 

das aktuelle 
Schwarzbuch 

2022/23 von uns 
aufgedeckt wurde 

und welche Ver-
schwendungsfälle der 

vergan- genen 50 Jahre lesenswert 
sind, zeigt dies Sonderpublikation des Ma-
gazins DER STEUER- ZAHLER zu 50 Jahre Schwarz-
buch auf. Sie werden das eine oder andere Mal den Kopf schüt-
teln, manchmal schmunzeln, sich ärgern oder gar die Haare 
raufen. Und am Ende der Lektüre können wir Ihnen versichern: 
Wir bleiben für Sie aufmerksam und arbeiten bereits am 51. 
Schwarzbuch, damit Ihr Steuergeld auch in Zukunft nicht ver-
schwendet wird!
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Der Webauftritt des Verbandes ist nach wie vor zentra-
ler Bestandteil der Kommunikations-strategie des Ver-
bandes. Dass dies gut funktioniert, belegt ein Blick auf 

die Zahlen. So agierten Nutzer auf den Seiten länger und 
schauten sich mehr Inhalte an als im Vorjahreszeitraum. 
Ebenso hat sich die Absprungrate verringert. Im August gab 
es einen großen Zuwachs an Nutzern durch Beiträge auf an-
deren sozialen Medien. Hier zeigt sich der Nutzen von Cross-
Plattform-Marketing mit Facebook und LinkedIn. Nutzer kön-
nen sich nun noch schneller einen Überblick über die Positio-
nen des BdSt verschaffen. 

Ebenfalls wurden im Mitgliederbereich Flipbooks eingebaut, 
die unseren Mitgliedern eine angenehme und nutzerfreund-
liche Möglichkeit geben, sich unterwegs mit unseren Inhal-
ten zu beschäftigen. So wurde das Sparbuch, das Steuerzah-
ler-Magazin und die aktuelle Schwarzbuch-Ausgabe jeweils 
für einen Zeitraum im Mitgliederbereich zur Verfügung ge-
stellt.

Mit dem Ausbau von Landingpages wurde zudem die Kom-
munikation weiter verbessert. So wurden beispielsweise für 
den Steuerzahlergedenktag und auch für die Grundsteuer 
gesonderte Zielseiten erstellt, auf denen die Nutzer nicht nur 
wichtige Informationen erhalten, sondern auch zu Bestellun-
gen aufgefordert werden.

In ihrer Funktion ist die Webseite also mehr als nur ein Kom-
munikationskanal. Sie ist Aushängeschild des Gesamtver-
bandes, Plattform für den Austausch mit den Mitgliedern 
und Informationsquelle für jeden interessierten Nutzer.

Newsletter

Auch im Jahr 2022 hat die Bundesgeschäftsstelle ihren mo-
natlichen Newsletter mit hohem Erfolg bei Zugriffszahlen 
und Response versandt. Der Newsletter bietet eine interes-
sante Mischung aus politischen Nachrichten und Steuer-
tipps. Einige wichtige Themenschwerpunkte, wie die Grund-
steuer, der Steuerzahlergedenktag und die Veröffentlichung 
des Schwarzbuches waren immer wieder vertreten, um das 
Interesse der Leser zu wecken. Den Analysen der Newsletter 
zufolge, waren diese Kampagnen sehr begehrt und haben 
viele Leser auf unsere Themen sensibilisiert.

Die Newsletter des Bundesverbandes erreichen regelmäßig 
überdurchschnittlich hohe Unique-Öffnungs- und Klickraten. 
Nach einer Studie des E-Mail-Marketing-Dienstleisters Inx-
Mail lagen 2022 die im allgemeinen Durchschnitt über 30 
Branchen erhobenen Öffnungsraten bei 26 Prozent die Klick-
raten bei 3,28 Prozent. Die Newsletter des Bundesverbandes 
erreichen hingegen Öffnungsraten von 35-44 Prozent sowie 
effektive Klickraten von 30-40 Prozent.

www.steuerzahler.de 
& Newsletter
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Die Arbeitsgremien des BdSt
Der Bund der Steuerzahler ist ein Verband, in dem alle Ser-

viceleistungen, Hintergrundpapiere sowie politischen Posi-
tionen in verschiedenen Gremien erarbeitet werden. 

Jeweils rund einmal im Quartal kommen Experten aus 15 Landes-
verbänden sowie dem Dachverband zusammen, um konkrete Ant-
worten für Mitglieder sowie die Medienöffentlichkeit und Ent-
scheidungsträger in Politik und Gesellschaft zu formulieren und 
schließlich Lösungen aufzubereiten. Die bundesweit aus allen Lan-
desverbänden herangezogene Expertise ist ein verlässlicher Seis-
mograf für die Themen, die Steuerzahler bewegen: Denn die Fach-
gremien stellen einen breiten Querschnitt aus Praktikern und Wis-
senschaftlern dar. Gemeinsam mit den Fachleuten des 
finanzwissenschaftlichen Instituts und den Landesverbänden ge-
lingt es der Bundesgeschäftsstelle, die Anliegen der Steuerzahler 
wirkungsvoll zu vertreten.

Steuern, Haushalt, Arbeit und Soziales, Werbung und Öffentlich-
keitsarbeit: Gesellschaftlich wichtige Fragen der Finanz- und Steu-
erpolitik diskutiert der Bund der Steuerzahler in seinen vier Ar-
beitskreisen. Der Aufgabenbereich der Arbeitskreise ist dabei breit 
gefächert. Dort werden Anregungen aus der Mitgliedschaft aufge-
griffen und diskutiert, aktuelle Gesetzesvorhaben von Bundes- 
und Länderebene geprüft und die Meinungsbildung innerhalb des 
Verbandes vorangetrieben. Auch für zentrale Publikationen und 
Mitglieder-Informationen legen die Arbeitskreise die Grundlagen.

Auch der Austausch mit externen Gästen aus Politik und Wirt-
schaft wird in den Gremien genutzt, um den Mitgliedern neue Er-
kenntnisse und Impulse zu liefern. So positioniert sich der BdSt 
frühzeitig, um schnellstmöglich im Sinne der Steuerzahler zu spre-
chen.

Die Arbeitsgremien des BdSt
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Leitung: 
Rechtsanwalt Ralf Thesing, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland

Fachliche Betreuung: 
  Daniela Karbe-Geßler, Abteilungsleiterin Steuern und Justiziarin
  Silvia Schütz, Referentin

Der Arbeitskreis tagte an folgenden Terminen:
   29. März 2022 als Videokonferenz
  13. Juni 2022 in Berlin
  7. September 2022 als Videokonferenz
  8. Dezember 2022 als Videokonferenz

Folgende Schwerpunkte/Tagesordnungspunkte standen 2022 im Mittelpunkt:
  Steuerpolitische Entlastungspläne der Parteien in der Krise
  Bewertung der Gesetzgebungsverfahren
  Forderungen zur Entlastung von Bürgern und Betrieben
  Erarbeitung Positionspapier zur Rentenbesteuerung 
  Erarbeitung Positionspapier Zinsbesteuerung
  Umsetzung der Grundsteuerreform und Abgabe der Erklärungen
  Einleitung Musterverfahren zur Grundsteuerreform
  Verlängerung der Steuererklärungs- und Offenlegungsfristen für 2021 und folgende Jahre

Arbeitskreis Steuern

Ralf Thesing
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Bund der Steuerzahler e. V.

Der Arbeitskreis Steuern ist das zentrale Gremium für wichti-
ge steuerpolitische Themen. Das hausinterne Fachgremium 
aus Steuerpraktikern und Wissenschaftlern tagte insgesamt 

4 Mal im Jahr 2022, davon einmal wieder in Berlin. Zukünftig wer-
den die Sitzungen zweimal jährlich in Berlin und zweimal virtuell 
stattfinden.

Es wurden aktuelle Fragen zur Steuerpolitik, zu Gesetzentwürfen 
und Verwaltungsanweisungen, aber auch Servicethemen für Mit-
glieder, Verbraucher und Unternehmer diskutiert. Schwerpunktthe-
men waren in diesem Jahr die Entlastungspakete der Bundesregie-
rung und weitere Forderungen des BdSt im Rahmen der Krise so-

wie die Umsetzung der Grundsteuerreform in den Bundesländern. 
Hier wurden zahlreiche Forderungen erarbeitet, die der BdSt in der 
Bundespolitik dann erfolgreich platzierte. Für die notwendige Re-
form der Zinsen im Steuerrecht und der Rentenbesteuerung erar-
beitete der Arbeitskreis Positionspapiere und setzte diese erfolg-
reich in Gesprächen und bei Stellungnahmen ein. Darüber hinaus 
diente der Arbeitskreis den Landesverbänden als Plattform, um Er-
fahrungen und Probleme im Bereich des Steuer- und Abgaben-
rechts auszutauschen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.

Im Arbeitskreis wurden zudem die Ausarbeitungen des Deutschen 
Steuerzahlerinstituts (DSi) vorgestellt und erörtert.
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Vorwort

Ralf Thesing

Arbeitskreis Haushalt

Der deutsche Staat ist Treuhänder des Steuerzahlers. In dieser 
Funktion ist er gegenüber seinen Bürgern zu einem wirt-
schaftlichen und sparsamen Umgang mit den Steuergel-

dern verpflichtet. Der Bund der Steuerzahler wacht deshalb über 
die Finanz- und Haushaltspolitik von Bund, Ländern und Gemein-
den, aber auch der EU.

Als zentrales Verbandsorgan ist der Arbeitskreis Haushalt mit der 
Aufgabe betraut, die Meinungsbildung des Verbandes zu organisie-
ren und zu koordinieren. Der Arbeitskreis Haushalt setzt sich zu-
sammen aus den Vertretern der Landesverbände, des Präsidiums 
und der Bundesgeschäftsstelle. Regelmäßige Teilnehmer sind die 
Landesvorsitzenden, die Landesgeschäftsführer sowie die Haus-
haltsreferenten der Landesverbände. Dabei versteht sich der Ar-
beitskreis Haushalt als wichtigstes verbandsinternes Gremium 
zum Informations- und Meinungsaustausch über die Finanz- und 
Haushaltspolitik. Ziele dieses regelmäßigen Austausches sind so-
wohl die Gewährleistung der gegenseitigen Vermittlung von 

Eike Möller

D
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Die Arbeitsgremien des BdSt

Schwerpunktthemen und deren Koordination als auch ein ge-
schlossenes Auftreten des gesamten Verbandes zu bundesweiten 
Fragestellungen der aktuellen Politik. Die finanzpolitischen Leistun-
gen und Fehlleistungen aller föderalen Ebenen bilden die Schwer-
punktthemen des Arbeitskreises Haushalt.

Leitung: 
Eike Möller, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland

Fachliche Betreuung: 
  Sebastian Panknin, Leiter der Abteilung Haushalts- und Finanzpolitik
  Philipp Behm, Leiter der Abteilung Recherche

Der Arbeitskreis und die AG Schwarzbuch tagte an folgenden Terminen:
  AK: 26. Januar 2022 als Videokonferenz
  AG: 27. April 2022 (Workshop Bild- und Urheberrechte) als Videokonferenz
  AK: 18. Mai 2022 in Berlin
  AG: 21. Juni 2022 (Kick-off-Meeting Schwarzbuch) als Videokonferenz
  AK: 15. September 2022 in Berlin
  AG: 8. November 2022 (Nachbereitung Schwarzbuch) als Videokonferenz

Folgende Schwerpunktthemen/Tagesordnungspunkte standen 2022 im Mittelpunkt:
  Krisenpolitik von Bund und Ländern
  Entlastungs- und Schuldenpakete der Politik zur Dämpfung hoher Energiekosten
  Verfassungsrechtliche Aspekte von Notlagenkrediten und Umgehung der Schuldenbremse
  Sondervermögen des Bundes
  Konjunkturbereinigungsverfahren in Bund und Ländern
  Wahlrechtsreform auf Bundesebene, Berlin/Bonn-Gesetz
  Finanzierung parteinaher Stiftungen, Staatsleistungen an die Kirchen
  Kommunales Haushaltsrecht in Krisenzeiten
  Polizeikosten bei Hochrisikospielen im Profi-Fußball
  Doppelstrukturen im Straßenbau
  Schwarzbuch 2022/23 / öffentliche Verschwendung
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Leitung: 
RA Rik Steinheuer, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler Deutschland

Fachliche Betreuung: 
 Sebastian Panknin, Leiter der Abteilung Haushalts- und Finanzpolitik

Der Arbeitskreis tagte an folgenden Terminen:
 5. Mai 2022 in Berlin
 17. November 2022 als Videokonferenz

Folgende Schwerpunktthemen/Tagesordnungspunkte standen 2020 im Mittelpunkt:
 Finanzielle Situation der Sozialversicherungen in Krisenzeiten
 Ansätze für eine nachhaltige Reform der Pflegeversicherung
 Änderungen der Beitragsbemessungs- und Versicherungspflichtgrenzen 
 Analyse der Rentenanpassung 2022
  Erhöhung des Mindestlohns und Änderungen bei Mini- und Midijobs
 Reform des Statusfeststellungsverfahrens 
 Aspekte des Ampel-Koalitionsvertrages für Selbstständige
 Pflegekammern der Länder
 Verschiedene Aspekte der Sozialbürokratie und Serviceleistungen für Mitglieder
 Bewertung von aktuellen Urteilen der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit

ar
ah

an

Arbeitskreis Arbeit und Soziales

D er Arbeitskreis setzt sich zusammen 
aus Vertretern des BdSt Deutsch-
land, seiner 15 Landesverbände und 

des DSi. Der Arbeitskreis erarbeitet Positio-
nen des BdSt zu aktuellen Änderungsbe-
strebungen im Sozialbereich und entwickelt 
vor allem auch eigene Reformvorschläge, 
um die Belastung der Beitrags- und Steuer-
zahler durch das Sozialsystem zu begren-
zen. Die Beratungsergebnisse fließen in die 
gesamte Arbeit des BdSt ein, z. B. in Stel-
lungnahmen bei Bundestagsanhörungen, 
in die Gespräche mit Politikern, in die Pres-
searbeit und in das Informationsangebot 
für die Öffentlichkeit und die Mitglieder.

Rik Steinheuer

Bund der Steuerzahler e. V.
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Vorwort

Michael Jäger

Arbeitskreis 
Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit

Der Bund der Steuerzahler ist eine Mitgliederorganisation. So 
gebührt den Mitgliedern und ihren Wünschen ein zentraler 
Platz in der Arbeit des Verbandes. Vertreter aus den Landes-

verbänden und der Bundesgeschäftsstelle kommen zusammen, 
um folgende Fragen stets aufs Neue zu beantworten:

Wie kann der BdSt die Anliegen unserer Mitglieder am besten ver-
treten und mit welchen Serviceangeboten kann er seine Mitglieder 
unterstützen? Wie und wann wird welche Zielgruppe angespro-
chen? Welche Medien werden genutzt, um die Inhalte den Mitglie-
dern schnell und für sie komfortabel zur Verfügung stellen zu kön-
nen? Wie überzeugt man auch die Menschen, die noch nicht Mit-
glied sind, sich beim Bund der Steuerzahler zu engagieren?
Auf diese Fragen formuliert der Arbeitskreis Werbung und Öffent-
lichkeitsarbeit die passenden Antworten, setzt Lösungen in die Tat 
um und entwickelt entsprechende Serviceformate.

Erklärtes Ziel ist, die Mitglieder immer wieder für die Arbeit des 
BdSt zu begeistern und neue Unterstützer zu werben. Dies wird 
durch eine konsequente und überzeugende Öffentlichkeitsarbeit 
und passende Serviceangebote für unsere Mitglieder erreicht. Für 
neue Service-Leistungen und neue Ideen für eine zeitgemäße und 
gleichzeitig altersgerechte Kommunikation über traditionelle und 
moderne Kanäle legt der Arbeitskreis Werbung und Öffentlichkeits-
arbeit die Grundlagen. Zum Aufgabenbereich des Arbeitskreises 
gehören zudem die Planung und Organisation von öffentlichkeits-
wirksamen Kampagnen und imagebildenden Maßnahmen.
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Leitung: 
Michael Jäger, Vizepräsident des Bundes der Steuerzahler 
Deutschland

Fachliche Betreuung: 
  Julia Berg, Leiterin Verbandskommunikation
  Hildegard Filz, Pressesprecherin

Der Arbeitskreis tagte an folgenden Terminen:
  9. März 2022 als Videokonferenz
  22. Juni 2022 als Videokonferenz
  8. September 2022 als Videokonferenz
  23. November 2022 als Videokonferenz

Folgende Schwerpunktthemen/Tagesordnungspunkte 
standen 2022 im Mittelpunkt:
  Ausbau der Serviceleistungen für Mitglieder
  Konzeption und Durchführung von Kampagnen und 

 Aktionen 
  Aktionen zum 50. Schwarzbuch/Schwarzbustour/Sonder-

ausgabe des Steuerzahlers etc.
  Konzept für Spendenaktion 2022
  Austausch mit internationalen Steuerzahlerorganisationen

Die Arbeitsgremien des BdSt
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Die Bundesgeschäftsstelle
Bundesgeschäftsführung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Steuerrecht und Steuerpolitik

Daniela Karbe-Geßler
Justiziarin und Leiterin der 
Abteilung Steuerrecht  
und Steuerpolitik

Katja Hesse
Vorstandsassistentin

Hildegard Filz
Pressesprecherin

Reiner Holznagel
Präsident des BdSt

Julia Berg
Leiterin Verbands-
kommunikation

Lucas Fömpe
Referent für 
Haushaltspolitik

Franziska Bulgrin
Referentin für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit

Dean Hegenbart
Assistent im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit und 
Kommunikation

Silvia Schütz
Referentin für Steuerrecht 
und Steuerpolitik
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VorwortDie Bundesgeschäftsstelle

Haushalts- und Finanzpolitik

Sekretariat/Assistenz

Buchhaltung

Recherche

Sebastian Panknin
Leiter der Abteilung 
Haushalts- und 
Finanzpolitik

Philipp Behm
Leiter der Abteilung 
Recherche

Petra Bahro
Buchhalterin

Jenny Rätz
Teamassistentin

Lina Maier
Teamassistentin
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Die 15 Mitgliedsverbände 
des Bundes der Steuerzahler
Baden-Württemberg 
Lohengrinstraße 4 · 70597 Stuttgart 
Tel.: 0711 / 76 77 40 · Fax: 0711 / 7 65 68 99 
info@steuerzahler-bw.de

Bayern 
Nymphenburger Straße 118 
80636 München 
Tel.: 089 / 12 60 08 0 · Fax: 089 / 12 60 08 27 
info@steuerzahler-bayern.de

Berlin 
Lepsiusstraße 110 · 12165 Berlin 
Tel.: 030 / 7 90 10 70 · Fax: 030 / 790 10 720
info@steuerzahler-berlin.de

Brandenburg 
Fultonstraße 8 · 14482 Potsdam 
Tel.: 0331 / 7 47 65 0 · Fax: 0331 / 7 47 65 22 
info@steuerzahler-brandenburg.de

Hamburg 
Ferdinandstraße 36 · 20095 Hamburg 
Tel.: 040 / 33 06 63 · Fax: 040 / 32 26 80 
mail@steuerzahler-hamburg.de 

Hessen 
Bahnhofstraße 35 · 65185 Wiesbaden 
Tel.: 0611 / 99 21 90 · Fax: 0611 / 9 92 19 53 
info@steuerzahler-hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern 
Wittenburger Straße 96 · 19053 Schwerin 
Tel.: 0385 / 5 57 42 90
info@steuerzahler-mv.de

Niedersachsen und Bremen 
Ellernstraße 34 · 30175 Hannover 
Tel.: 0511 / 51 51 83 0 
Fax: 0511 / 51 51 83 33 
niedersachsen-und-bremen@steuerzahler.de 

Nordrhein-Westfalen 
Schillerstraße 14 · 40237 Düsseldorf 
Tel.: 0211 / 9 91 75 0 
Fax: 0211 / 9 91 75 50 
info@steuerzahler-nrw.de 

Rheinland-Pfalz 
Löwenhofstraße 5 · 55116 Mainz 
Tel.: 06131 / 9 86 10 0 
Fax: 06131 / 9 86 10 20 
info@bdst-rlp.de 

Saarland 
Talstraße 34-42 · 66119 Saarbrücken 
Tel.: 0681 / 5 00 84 13
Fax: 0681 / 5 00 84 99
saarland@steuerzahler.de

Sachsen 
Wittgensdorfer Straße 54 b  · 09114 Chemnitz 
Tel.: 0371 / 69 06 30 
Fax: 0371 / 6 90 63 30 
info@steuerzahler-sachsen.de

Sachsen-Anhalt 
Lüneburger Straße 16 · 39106 Magdeburg 
Tel.: 0391 / 5 31 18 30
Fax: 0391 / 5 31 18 29 
info@steuerzahler-sachsen-anhalt.de 

Schleswig-Holstein 
Lornsenstraße 48 · 24105 Kiel 
Tel.: 0431 / 56 30 65
Fax: 0431 / 56 76 37 
schleswig-holstein@steuerzahler.de

Thüringen 
Steigerstraße 16 · 99096 Erfurt 
Tel.: 0361 / 2 17 07 90
Fax: 0361 / 2 17 07 99 
info@steuerzahler-thueringen.de
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